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[bookmark: _Toc194996174][bookmark: _Toc223599594]Einleitung
Die Container TuLCont SanMat (Transport- und Lagerungscontainer Sanitätsmaterial) werden innerhalb des Gesamtsystems Basisversorgungspunkt (BasVersPkt) verwendet. 
Der BasVersPkt SanMat dient der rechts- und vorschriftenkonformen Bereitstellung und Verteilung von Einzelverbrauchsgütern Sanitätsmaterial (EVGSan) und Nichtverbrauchsgütern Sanitätsmaterial (NVGSan). Der BasVersPkt SanMat steht unter dem Schutzzeichen des Roten Kreuzes und hat den Status einer Bundeswehrapotheke im Einsatz. Die Hauptaufgaben neben der militärischen und logistischen Führung der eigenen Einsatzkräfte sind die Materialbewirtschaftung von SanMat, die Instandhaltung von SanMat, die Fertigung von SanMat sowie die Planung und Durchführung von Transport- und Umschlagsleistungen.
Gemäß den Vorschriften zur Lagerung und zum Transport von SanMat sind sowohl während der Vorhaltung als auch beim Transport von SanMat bestimmte Klimabedingungen zu erfüllen, sodass hierfür entsprechend klimatisierte Lagerungsflächen und -volumen vorhanden sein müssen. 
Aus diesem Grund ist der TuLCont SanMat seiner Funktion nach in erster Linie ein handelsüblicher Kühlcontainer, der aber wegen seiner besonderen Aufgaben und Einsatzbereiche vom Auftragnehmer um weitere Funktionen erweitert werden muss.  
Der TuLCont SanMat muss für 36 Stunden weltweit, in nahezu allen Klimazonen autark betrieben, gelagert, umgeschlagen und transportiert werden können und muss die SanMat-Versorgung der Truppe im steten Eins-zu-Eins Austausch entsprechend seines Funktionsbereichs unterstützen. Der Container muss dazu unter anderem über einen Kühlraum mit Arzneimittelkühlschrank, eine integrierte Stromversorgung, ein Klimagerät und ein Hakenabrollsystem verfügen. 
[bookmark: _Toc467063797]Zur Versorgung der Behandlungseinrichtungen ist für die TuLCont SanMat eine mit SanMat bestückbare Innenausstattung vorgesehen, die bereits vorkommissioniert mit Hilfe des TuLCont SanMat in das Einsatzgebiet verlegt wird und als direktes Versorgungselement für die Behandlungseinrichtungen fungiert.
Hinweis:
Die Leistungsbeschreibung enthält sowohl konstruktive als auch funktionale Leistungsanforderungen und wird hinsichtlich ihrer Einzelheiten durch das technische Angebot des Auftragnehmers konkretisiert.
Unabhängig vom verwendeten Modalverb müssen alle Anforderungen durch den Auftragnehmer erfüllt werden.
[bookmark: _Hlk135993685]Sofern eine Leistungsanforderung mehrere Anforderungen enthält, müssen die Anforderungen kumulativ erfüllt werden, erst dann gilt die Leistungsanforderung als erfüllt.
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	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.01 
	
	Die Instandhaltungsarbeiten des Containers der Instandhaltungsstufen IHS 1 bis IHS 3 inklusive des Kühlaggregats, Stromaggregats und der Regelungstechnik müssen mit marktverfügbaren Werkzeugen durchgeführt werden können.
	03

	31.02 [bookmark: _Ref201663595]
	
	Der AN muss je Container alle Hilfsmittel und Werkzeuge für Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der Instandhaltungsstufe IHS 1 mitliefern. 
	03

	31.03 
	
	Im Container muss für die Hilfsmittel und Werkzeuge eine vollständige und transportsichere Verstaumöglichkeit vorhanden sein. 
	04

	31.04 
	
	Der Umfang der Werkzeuge und Hilfsmittel gemäß ID 31.02 muss dem AG vier Wochen vor Mustererstellung des Containers gemäß Kapitel  3.1.2.13 als Stückliste gemäß Anhang 1 in Textform vorgelegt werden.
	03

	31.05 
	
	Sonderwerkzeuge für die Durchführung von Arbeiten der IHS 2 und IHS 3 müssen durch den AN vier Wochen vor Mustererstellung schriftlich vorgeschlagen werden und müssen nach schriftlichem Einverständnis und Aufforderung seitens AG durch den AN geliefert werden.
	03

	31.06 
	
	Der Betrieb des Containers muss unter Verwendung von NATO-standardisierten Betriebsstoffen erfolgen. Eine Auflistung der zulässigen Betriebsstoffe befindet sich in der BstfLBw 2024.
	03

	31.07 
	
	Der AN muss Ersatzteilurlisten auf Basis von Teilekennzeichen zur Integration der geforderten Dokumente gemäß Kapitel 3.2.1 erstellen und diese dem AG vier Wochen vor Mustererstellung in Textform übersenden. Hierbei sind jeweils die Anteile für das Klimagerät und Stromaggregat separat aufzuführen.
	03


[bookmark: _Ref194935089][bookmark: _Toc194996200][bookmark: _Toc223599611][bookmark: _Ref40789718]TuLCont SanMat 
[bookmark: _Ref41567773]Allgemeine Anforderungen
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.08 
	
	Bei Auslieferung der Serien-Container an den AG muss der AN pro Container eine schriftliche und bebilderte Packanleitung und Gesamtinhaltsliste als Anlagenblatt Bundeswehr gemäß Anhang 3 A2-1014 0-1-1 Ausstattungsanweisung Produkt i. V. m. Anhang 4 Handlungsanleitung und Offline-Tool_AAnP erstellen und beifügen.
	03

	31.09 
	
	Der Container muss mit seinen Außenmaßen den Vorgaben der ISO 668 für den Typ 1C, unter Beachtung der darin aufgeführten zulässigen Toleranzen, entsprechen.
	02

	31.010 
	
	Der Container muss als Integral-Kühlcontainer ausgeführt sein und die Anforderungen der ISO 1161, ISO 1496-1 und ISO 1496-2 erfüllen.
	02

	31.011 
	
	Der Container muss aus einem separaten Bereich gemäß Kapitel 3.1.2.9 und einem Kühlraum bestehen. 
	02

	31.012 
	
	Die Maße des Bereichs gemäß Kapitel 3.1.2.9 müssen so gewählt werden, dass das Nutzvolumen des Kühlraums maximal ist.
	04

	31.013 
	
	Der Container muss über eine integrierte Auf- und Abstiegshilfe auf das Containerdach verfügen. 
	04

	31.014 
	
	Der Container muss über eine integrierte Auf- und Abstiegshilfe zum Betreten des Kühlraums im aufgesetzten Betrieb (Container ist verlastet auf einem LKw) verfügen.
	04

	31.015 
	
	Der Container muss Lagerung und Transport von EVGSan gemäß der geltenden Anforderungen an Bundeswehrapotheken gemäß AR „Betrieb von Bundeswehrapotheken“ C1-841/0-4000 (gemäß Anhang 5) sowie der Anlage 6.8 der AR „Bewirtschaftung von Sanitätsmaterial“ A1-1070/0-4000 (gemäß Anhang 6) bzw. der AR „Transport von EVGSan“ C1-841/0-4006 (gemäß Anhang 7) sicherstellen und den Europäischen Leitlinien über die gute Vertriebspraxis von Arzneimitteln (Guidelines on Good Distribution Practice of medical products for human use – GDP-Guidelines) entsprechen.
	03

	31.016 
	
	Der Container muss über eine verschließbare Frischluftklappe verfügen. Die Frischluftklappe muss so konzipiert sein, dass sie im geöffneten Zustand das Eindringen von Klein- und Kriechtieren in den Container verhindert.
	04

	31.017 [bookmark: _Ref196411529]
	
	Der Kühlraum muss an der Stirnseite durch eine Doppelflügeltür über die gesamte Breite zu öffnen sein. 
	04

	31.018 
	
	Das Größenverhältnis der beiden Türflügel zueinander muss asymmetrisch im Verhältnis zwei zu eins (zwei Drittel zu einem Drittel) sein. 
	04

	31.019 
	
	Das größere Flügeltürsegment muss von außen auf die Tür gesehen rechts angebracht sein. 
	04

	31.020 
	
	Die Öffnung aller Türen und Türsegmente muss von einer Person einhändig erfolgen können.
	04

	31.021 
	
	Die Flügeltür muss von innen jederzeit ohne Schlüssel geöffnet werden können (z. B. Knaufzylinder).
	04

	31.022 
	
	Die Flügeltüren müssen über einen Öffnungswinkel von jeweils 270° verfügen.
	04

	31.023 
	
	Alle Türen müssen in vollständig geöffneter Position arretierbar sein um ein zufallen zu verhindern. 
	04

	31.024 
	
	Die Türen des Containers müssen beim Tragen von Arbeitshandschuhen durch den Handschuhträger zu öffnen und zu schließen sein.
	04

	31.025 
	
	Der Eingangsbereich des Kühlraums muss mit einem Kühlraum-Lamellenvorhang, als Schutz vor Kühlverlusten bei offenstehender Containertür, ausgestattet sein.
	04

	31.026 
	
	Der Container muss die Vorschriften zum Transport nach dem TIR-Verfahren erfüllen.
	03

	31.027 
	
	Der Container muss zollsicher verschlossen werden können.
	03

	31.028 
	
	Der Container muss die Anforderungen der CSC-Zulassung erfüllen.
	03, 06

	31.029 
	
	Der Container muss mindestens die Schutzklasse IP56 gemäß DIN EN 60529 erfüllen.
	03

	31.030 
	
	Der Container muss gemäß DIN EN ISO 9692-1 hergestellt sein.
	03

	31.031 
	
	Die Schweißverbindungen müssen mindestens den Güteanforderungen der Bewertungsgruppe C gemäß DIN EN ISO 5817 entsprechen.
	03

	31.032 
	
	Jeder Container muss integrierte Halterungen zur Aufnahme von Gefahrgutkennzeichnungen gemäß CTU-Richtlinien vorweisen.
	03

	31.033 
	
	Gefahrgutkennzeichnungen für alle Gefahrgutklassen sind jeweils pro Container mitzuliefern.
	03

	31.034 
	
	Der Container darf im gesamten Kühlraum eine lichte Höhe von 2 m nicht unterschreiten. 
	03

	31.035 
	
	Der Container muss für eine Nutzungsdauer von mindestens 15 Jahren ausgelegt sein. 
	03

	31.036 
	
	Die Gewichtsverteilung des mit den leeren mobilen Transportwagen gemäß Kapitel 3.1.2.6 beladenen Containers muss ausgewogen sein, d. h. der Ladungsschwerpunkt muss innerhalb folgender Grenzen liegen:
· Längsrichtung:	maximal 0,60 m außerhalb der Mitte des Containers,
· Querrichtung: 	mittige Schwerpunktlage mit einer maximalen 				Seitenlastdifferenz von 5 %,
Höhe: 		unter dem Formschwerpunkt des Containers
	03, 04

	31.037 
	
	Die Serien-Container müssen an nachstehende Lieferadresse geliefert werden:
Sanitätsmateriallager Krugau
Krugauer Dorfstr. 84
15913 Märkische Heide
Die zur Vereinnahmung notwendigen Daten wie z. B. Fabrik- oder Herstell- und Seriennummern sind mit dem Liefergegenstand durch den AN an den AG zu übergeben.
	02


Ladebrücken
	31.038 
	
	Der AN muss dem AG Ladebrücken gemäß DIN EN 1398 zur Überbrückung der Höhe vom Erdboden zum Containerinnenboden im abgesetzten Betrieb liefern.
	03

	31.039 
	
	Die Ladebrücke muss das Be- und Entladen der mobilen Transportwagen gemäß Kapitel 3.1.2.6 des Containers ermöglichen.  
	03

	31.040 
	
	Die Ladebrücke muss von 2 Personen tragbar sein.
	03

	31.041 
	
	Die Ladebrücke muss das Be- und Entladen hindernislos sicherstellen. Höhenunterschiede und Lücken zwischen Containerinnenboden und Ladebrücke müssen geringgehalten werden. 
	03

	31.042 
	
	Analog dem Kapitel 3.1.2.13 muss der AN dem AG zusammen mit der Auslieferung des Mustercontainers eine Musterladebrücke liefern.
	03



[bookmark: _Hlk195612073][bookmark: _Ref39668937]Material und Beschichtung
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.043 
	
	Die Beschichtung der Containerhülle von außen, inklusive Containerunterseite, muss in folgendem Farbton ausgeführt sein: 
· RAL 6031 (bronzegrün, matt) oder vergleichbar
	03

	31.044 
	
	Die Oberflächenbehandlung und das Beschichtungssystem muss gemäß Korrosivitätskategorie C3 nach DIN EN ISO 12944-2 ausgelegt sein. Edelstahlteile im Innern des Containers müssen unbehandelt bleiben.
	03

	31.045 
	
	Die Schutzdauer des Beschichtungssystem muss für die Zeitspanne ≥ 15 Jahre gemäß DIN EN ISO 12944-5 und DIN 55634-1 ausgelegt sein.
	03

	31.046 
	
	Die Beschaffenheit der Oberfläche und der Oberflächenvorbereitung muss gem. DIN EN ISO 12944-4 durchgeführt werden.
	03

	31.047 
	
	Korrosionsgefährdete Teile wie Verriegelungen, Federn, Scharniere usw. müssen mit Schmierfett konserviert sein. Befestigungsschrauben müssen mit einem geeigneten Dichtmittel eingesetzt sein und Schraubenköpfe müssen vor Korrosion geschützt sein.
	03

	31.048 
	
	Die Kennzeichnung der Containerhülle muss mit dem Schutzzeichen gemäß VG 95100 unter Verwendung von Kunstharzlacken in den Farben 
· CREMEWEISS (RAL 9001)
· FEUERROT (RAL 3000)
erfolgen.
	03

	31.049 [bookmark: _Ref201748695]
	
	Das Schutzzeichen muss wiederholt und reversibel abdeckbar und abtarnbar sein. 
	03

	31.050 [bookmark: _Ref201748705]
	
	Das zugehörige Tarnmaterial zum Abtarnen des Schutzzeichens muss Teil des Lieferumfangs sein und muss im Container integriert werden.
	03

	31.051 
	
	Es müssen ausschließlich Materialien verwendet werden, die mindestens die Forderungen der Brandverhaltensklasse B2 (normalentflammbare Baustoffe) nach DIN 4102 erfüllen.
	03

	31.052 
	
	Die verwendeten Werkstoffe müssen spätestens vier Wochen nach der Fertigstellung des Containers frei von wahrnehmbaren Materialausdünstungen sein. 
	04

	31.053 
	
	Für den Innenbereich müssen Materialien und Beschichtungen verwendet werden, die gegen die zu erwartenden physikalischen (z. B. Temperaturexposition) und chemischen Einwirkungen (z. B. Reinigungs- und Desinfektionsmittel) für mindestens den Zeitraum der Nutzungsdauer (mind. 15 Jahre) und gemäß den geforderten Klimakategorien (gemäß Kapitel 3.1.2.12) beständig sind.
	03


Kennzeichnung
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.054 
	
	Der Container muss mit folgenden Beschriftungen an der Außenseite in deutscher Sprache versehen sein:
· BIC-Code (7-fach) in schwarzer Farbe gemäß dem Identifizierungssystem nach EN ISO 6346 (BIC-Code wird durch den AG mitgeteilt)
· Sicherheits-Zulassungsschild (CSC-Plakette)
· Prüfplakette der Abnahmegesellschaft für Baumusterzulassung
· Zulassungstafel für den Warentransport unter Zollverschluss gemäß TIR-Übereinkommen
· Eigentümerschild der Bw aus Edelstahl in der Größe 10 cm x 20 cm mit folgenden Angaben in der Schrift DIN 1451 – 1 B 10:
· Container Typencode
· Gewichts- und Raummaßangabe
· Firmenschild Systemlieferant
· Hinweisschild Einschlusssicherung
· Barcodeschild Hersteller
· AIT-Kennzeichnung:
· GTIN gem. TL A-0032-Teil 1 gemäß Anhang 8 (Datenbezeichner DB01 und DB21)
· Zur Identifizierung der zu liefernden Geräte sind diese im Standard nach dem Datenbezeichnerkonzept gemäß GS 1 Germany mit dem GS 1 128 Barcode (Datenbezeichner DB 01 GTIN der Handelseinheit) in Ergänzung mit der Seriennummer (DB 21) mit max. 18 Stellen aufzubringen.
· Die AIT Daten-Übermittlung ist gem. der TL A-0032 Teil 5 gemäß Anhang 8 durchzuführen. Die Daten des DB 21 (Serialnummer) sind auf den Lieferpapieren / Versandbelegen einzutragen
· Markierung Außenverlastung (auf beiden Längsseiten) (min. 285 mm x 210 mm)
· Gewichtsangabe MAX GROSS WEIGHT in kg
	04



Hygienische Anforderungen
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.055 
	
	[bookmark: _Hlk139533560]Der Innenraum des Containers muss gemäß Bundesgesundheitsblatt 2022 65:1074-1115 „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ sowie dessen Erratum gemäß Bundesgesundheitsblatt 11 aus 2023 desinfizierbar sein.
	03

	31.056 
	
	Der Container muss zur Verhinderung der Einschleppung von Tierseuchen mit Mitteln und Verfahren nach der Allgemeinen Regelung A1-843/0-4011 „Tierseuchenprophylaktische Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung/Verschleppung von Tierseuchenerregern“ gemäß Anhang 15 desinfizierend aufzubereiten sein. 
	03



[bookmark: _Ref196734732]Mobile Transportwagen
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.057 
	
	Der AN muss dem AG mobile Transportwagen inklusive herausnehmbarer Schubladen zur Aufnahme von EVGSan im Kühlraum des Containers liefern. 
	04

	31.058 
	
	Die mobilen Transportwagen müssen über integrierte Rollen verfügen.
	04

	31.059 
	
	Bei allen mobilen Transportwagen muss ein Gleitschild im Bereich der Rollen vorhanden sein, welches dazu dient, ein Einsinken in matschigem Gelände zu erschweren.
	04

	31.060 
	
	Die mobilen Transportwagen müssen über ein Rollladensystem als Staub- und Transportschutz verschließbar sein.
	04

	31.061 
	
	Die mobilen Transportwagen müssen unter Beachtung nachfolgender Regelungen ein maximales Packvolumen aufweisen.
	04

	31.062 
	
	Der Kühlraum des Containers muss mit einer größtmöglichen Anzahl an mobilen Transportwagen mit einem Maximum an Stauraum pro Transportwagen befüllt werden. 
	04

	31.063 
	
	Alle mobilen Transportwagen müssen die gleichen Abmessungen aufweisen.
	04

	31.064 
	
	Bezogen auf die Maße der kurzen Seite des Containers müssen drei Transportwagen nebeneinander passen.
	04

	31.065 
	
	Die Schubladen der mobilen Transportwagen müssen die Maße 600 mm x 400 mm aufweisen. Die Höhe der Schubladen muss 50, 100 oder 200 mm entsprechen.
	04

	31.066 [bookmark: _Ref196409036]
	
	Die Abmessung der mobilen Transportwagen muss vom AN so gewählt werden, dass mindestens das SanMat gemäß Anhang 14, welches nicht als Sperrgut gekennzeichnet ist, vollständig in den zwei der drei Reihen der mobilen Transportwagen verstaut werden kann, die sich jeweils an den Längsseiten des Kühlraums befinden. 
	04

	31.067 
	
	Das als Sperrgut gekennzeichnete SanMat gemäß Anhang 14 muss oberhalb der mobilen Transportwagen verstaubar sein.
	04

	31.068 
	
	Zwischen den 2 Reihen gemäß ID 31.66 (Mittelgang) muss ein Mindestabstand von 80 cm vorhanden sein, damit eine Person in Arbeitskleidung die mobilen Transportwagen be- und entladen kann. 
	04

	31.069 [bookmark: _Ref201668342]
	
	Der AN muss mobile Transportwagen für den gesamten Mittelgang liefern.
	04

	31.070 
	
	Für den Transport des Containers in den Anordnungen gemäß ID 31.66 und ID 31.69 muss jeder mobile Transportwagen im Kühlraum des Containers ladungssicher befestigt sein. 
	04

	31.071 
	
	Wenn die Transportwagen nicht im Container befestigt sind, muss ein freies Verschieben innerhalb des Containers möglich sein.
	04

	31.072 
	
	Zusätzliche Lagerungs- und Sicherungsmöglichkeiten müssen in Freiräumen vorhanden sein. Die Luft im Kühlraum des Containers muss gemäß CTU-Code zirkulieren können.
	04



[bookmark: _Ref201749010]Arzneimittelkühlschrank
	31.073 
	
	Es muss pro Container jeweils ein Arzneimittelkühlschrank gemäß DIN 13277 zur Aufnahme von kühlpflichtigem EVGSan in den Kühlraum des Containers transportsicher integriert werden.
	03

	31.074 
	
	Der Arzneimittelkühlschrank muss an der dem Eingang gegenüberliegenden Seite integriert sein. 
	04

	31.075 
	
	Der Kühlschrank muss mindestens 30 Liter an kühlpflichtigem EVGSan aufnehmen können und mindestens 2 Schubfächer enthalten.
	04

	31.076 
	
	Die Stückelung des zu kühlenden EVGSan muss aus Anhang 14 entnommen werden.
	02

	31.077 
	
	Der Kühlschrank muss durch geeignete Ladungssicherung einen sicheren Transport des zu kühlenden EVGSan sicherstellen.
	04

	31.078 
	
	Der AN muss zur Stromversorgung des Arzneimittelkühlschranks mindestens zwei Steckdosen am vorgesehenen Stellplatz des Kühlschranks im Kühlraum des Containers verbauen.
	04



Hakenabrollsystem 
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.079 
	
	Der AN muss die Container mit Hakenabrollsystem nach DIN 30722-2 liefern.
	04

	31.080 
	
	Das Hakenabrollsystem des Containers muss die Anforderungen der STANAG 2413 erfüllen.
	03

	31.081 
	
	Der Container muss mit den bereits in die Bundeswehr eingeführten Wechsellade-Fahrzeugen (LKW WLS mil ZLK 15t: MPO 232090490 und MPO 232090790) auf- und abgeladen sowie transportiert werden können. 
	04

	31.082 
	
	Der Container muss während des Betriebs des Stromaggregates und Klimagerätes auf- und abgeladen werden können. 
	04

	31.083 
	
	Ein Transport der Container muss ohne Sonderzulassungen (für die Teilnahme am Straßenverkehr) möglich sein.
	04




[bookmark: _Ref196408388]Integration Stromaggregat und Klimagerät
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.084 [bookmark: _Ref196411586]
	
	Im Containerrahmen, getrennt vom Kühlraum, muss das Stromaggregat gemäß Kapitel 3.1.2.9.1, inklusive Tank, und das Klimagerät gemäß Kapitel 3.1.2.9.2 vom AN integriert werden.
	02

	31.085 
	
	Die in der ID 31.84 genannten Geräte müssen außerhalb des Kühlbereiches, d.h. ohne die Flügeltüren gemäß ID 31.17 zu öffnen, zugänglich sein.
	04

	31.086 
	
	Der Zugang zu den in ID 31.84 genannten Geräten muss im abgesetzten und aufgesetzten Zustand des Containers sichergestellt sein.
	04

	31.087 
	
	Der AN muss bei der Integration von Stromaggregat, Tank und Klimagerät die Anforderungen, die sich aus den Vorgaben der Klimakategorien gemäß ID 31.140 und ID 31.141 ergeben sowie den Brandschutz gemäß ID 41.13 erfüllen. 
	02


[bookmark: _Ref196411367]Stromaggregat inklusive Tank
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.088 
	
	Der Container muss über ein Stromaggregat zur internen Stromversorgung verfügen.
	04

	31.089 
	
	Die Leistung des Stromaggregats und die Größe des Tanks muss für den Betrieb aller im Container geforderten elektronischen Geräte und Stromabnehmer innerhalb der geforderten Klimakategorien für 36 Stunden ohne Zusatzbetankung ausgelegt sein.
	03

	31.090 
	
	Eine Betankung des Stromaggregates muss im auf- und abgesetzten Zustand des Containers von außen durchführbar sein. 
	04

	31.091 
	
	Das Stromaggregat muss während des Transports des Containers auch durch unbefestigtes Gelände betrieben werden können.
	03

	31.092 
	
	Das Stromaggregat muss sich selbstständig abschalten, sobald eine externe Stromquelle zur Stromversorgung des Containers angeschlossen ist.
	04



[bookmark: _Ref196411383]Klimagerät
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.093 
	
	Der Container muss über ein integriertes Klimagerät verfügen.  
	04

	31.094 
	
	Das Klimagerät muss über das interne Stromaggregat gemäß Kapitel 3.1.2.9.1 und über eine externe Stromquelle betrieben werden können.
	04

	31.095 [bookmark: _Ref126660244]
	
	Das Klimagerät muss im Kühlraum des Containers eine regelbare Temperatur von +2 °C bis +25 °C kontinuierlich in den geforderten Klimakategorien sicherstellen.
	03

	31.096 
	
	Das Klimagerät muss außerhalb des Kühlraums über eine fest am Container verbaute Regelungstechnik zumindest zur Regelung und Anzeige der Innentemperatur des Kühlraums verfügen. 
	01, 02





Temperaturaufzeichnung im Kühlraum des Containers
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.097 
	
	Der Container muss mit einem digitalen Temperaturaufzeichnungsgerät ausgestattet sein.
	04

	31.098 
	
	Der Kühlraum muss in allen 4 Ecken jeweils auf halber Höhe der lichten Höhe einen Temperaturfühler vorweisen. 
	04

	31.099 
	
	Das Klimagerät muss die Messergebnisse der Temperaturfühler aufzeichnen und digital anzeigen. 
	03

	31.0100 
	
	Das Temperaturaufzeichnungsgerät muss gemäß DIN EN 12830 zugelassen sein.
	03

	31.0101 
	
	Das Temperaturaufzeichnungsgerät muss mit einem Bedienfeld ausgestattet sein.
	03

	31.0102 
	
	Das Temperaturaufzeichnungsgerät muss über den internen Stromkreis des Containers mit Strom versorgt werden.
	03

	31.0103 
	
	Das Temperaturaufzeichnungsgerät aus muss zur Überbrückung von Ausfällen der externen Stromversorgung zusätzlich mit einem Akku ausgestattet sein.
	03

	31.0104 
	
	Bei Ausfällen der externen Stromversorgung muss die Umschaltung auf Akku-Betrieb automatisch erfolgen.
	03

	31.0105 
	
	Der Akku des Temperaturaufzeichnungsgeräts muss bei Ausfällen der externen Stromversorgung eine kontinuierliche Temperaturaufzeichnung von mindestens 24 Stunden sicherstellen.
	03

	31.0106 
	
	Bei einem geringen Ladezustand oder einer Beschädigung des Akkus muss das Temperaturaufzeichnungsgerät eine optische Warnung ausgeben.
	03

	31.0107 
	
	Das Temperaturaufzeichnungsgerät muss eine deutsche Menüführung haben.
	03

	31.0108 
	
	Das Temperaturaufzeichnungsgerät muss mindestens folgende Parameter gleichzeitig aufzeichnen können:
· Rücklufttemperatur
· Zulufttemperatur
· Alarme
· Einschaltzeiten
· Ausschaltzeiten
· manuelle Eingriffe
	04

	31.0109 
	
	Das Temperaturaufzeichnungsgerät aus muss mit einem ausreichendem Datenspeicher zur Speicherung von mindestens 12 Monaten bei Aufzeichnung im 10-Minuten-Takt bei einem Betrieb über 24 Stunden pro Tag und 366 Tagen pro Jahr ausgestattet sein.
	04

	31.0110 
	
	Das Temperaturaufzeichnungsgerät muss mindestens der Schutzart IP 54 gem. DIN EN 60529 entsprechen.
	04

	31.0111 
	
	Das Temperaturaufzeichnungsgerät muss vor unautorisiertem Zugriff durch einen Code oder Passwort geschützt werden können.
	03



Betriebsstoffe
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.0112 [bookmark: _Ref200551316]
	
	Das Stromaggregat muss das NATO Single-Fuel-Konzept erfüllen. 
Eine Auflistung der zulässigen Betriebsstoffe befindet sich in der BstfLBw 2024.
	02

	31.0113 
	
	Als Kraftstoff für das Stromaggregat müssen mindestens gemäß der BstfLBw 2024 verwendet werden können:
F34, F35, F44, F54 und F63.
	03

	31.0114 
	
	Als Motoröl für das Stromaggregat müssen mindestens gemäß der BstfLBw 2024 verwendet werden können:
O236 und O1178.
	03

	31.0115 
	
	Als Frostschutzmittel für das Stromaggregat muss mindestens gemäß der BstfLBw 2024 verwendet werden können:
SY7025.
	03



Stromversorgung
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.0116 
	
	Der Container muss, unter Einhaltung der ISO 668, über einen Netzanschaltkasten zur Einspeisung von Strom über eine externe Stromversorgung verfügen. 
	01, 04

	31.0117 
	
	Der Container muss von einem 400 V / 50 Hz Stromnetz versorgt werden können.
	02

	31.0118 
	
	Die Einspeisung muss über einen im Netzanschaltkasten angebrachten 5-poligen männlichen CEE-Gerätestecker, 32 A erfolgen.
	03

	31.0119 
	
	Ein 25 m langes Stromversorgungskabel ausgelegt für 32 A muss als Zubehör des Containers mitgeliefert und im Container verstaut werden.
	02

	31.0120 
	
	Alle Steckverbindungen müssen mit CEE-Drehstromsteckverbindern, 32 A, realisiert werden, die mindestens nach IP56 zertifiziert und mit einem Bajonettverschluss versehen sind. 
	02

	31.0121 
	
	Der Netzanschaltkasten muss über Erdungsschrauben für die Erdungsleisten verfügen.
	02

	31.0122 
	
	Die externe und interne Stromversorgung muss jeweils über einen Hauptschalter vollständig ein- und ausschaltbar sein. 
	04


Beleuchtung
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.0123 
	
	Der Container muss innen über eine längsseitig durchgehende, an der Decke angebrachte LED-Beleuchtung verfügen.
	02

	31.0124 
	
	Die Beleuchtung muss mindestens nach IPX4 (Schutz gegen Spritzwasser) nach DIN EN 60529 geschützt sein.
	03

	31.0125 
	
	Die Beleuchtung muss über den internen Stromkreis des Containers mit Strom versorgt werden.
	04

	31.0126 
	
	Die Beleuchtung muss zwischen Weißlicht und Rotlicht umschaltbar sein. 
	04

	31.0127 
	
	Es müssen drei Lichtmodi integriert werden:
· Lichtmodus 1: Weißlicht und Rotlicht
· Lichtmodus 2: Rotlicht
· Lichtmodus 3: Weißlicht
Der Lichtmodus muss über einen Schalter oder Regler eingestellt werden können. 
Es muss klar erkennbar sein (z. B. über Farbmarkierungen, Beschriftungen oder Kombinationen), welcher Lichtmodus aktiv ist.
	04

	31.0128 
	
	Die Beleuchtung muss unabhängig vom Lichtmodus über einen Schalter manuell ein- und ausschaltbar sein.
	04

	31.0129 
	
	Die Beleuchtung muss über dimmfähige Leuchtmittel sowie einen Regler zum stufenlosen Dimmen der Deckenbeleuchtung verfügen.
	04

	31.0130 [bookmark: _Ref201827988]
	
	Der Dimmregler muss alle Leuchtmittel in jedem Lichtmodus auf die Beleuchtungsstärke 0 dimmen können. 
Hinweis: Es soll ein Beleuchtungszustand analog zu ausgeschalteter Beleuchtung erreicht werden, ohne die Beleuchtung tatsächlich auszuschalten. 
	04

	31.0131 
	
	Alle Schalter und Regler für die Beleuchtung müssen fest im Kühlraum des Containers verbaut sein. 
Eine Fernbedienung muss ausgeschlossen werden.
	04

	31.0132 
	
	Alle Schalter und Regler für die Beleuchtung müssen direkt beieinander und so positioniert sein, dass sie bei voll beladenem Container ohne Hilfsmittel betätigt werden können.
	04

	31.0133 
	
	Alle Leuchtmittel müssen ohne Werkzeug wechselbar sein.
	03

	31.0134 
	
	Alle Leuchtmittel müssen handelsüblich sein.
	03

	31.0135 
	
	Das Weißlicht muss eine Farbtemperatur zwischen 2700 K und 5500 K haben. 
Die Farbtemperatur aller Weißlicht-Leuchtmittel muss einheitlich sein.
	03

	31.0136 
	
	Das Weißlicht muss ungedimmt eine Beleuchtungsstärke von mindestens 150 Lux auf Bodenniveau erreichen.
	03

	31.0137 
	
	Im Lichtmodus 1:
· Bei eingeschalteter Beleuchtung:
· Flügeltür zum Kühlraum vollständig geschlossen (Weißlicht leuchtet):
· Bei Öffnung eines beliebigen Flügeltürsegments muss die Beleuchtung automatisch auf Rotlicht wechseln.
· Flügeltür zum Kühlraum nicht vollständig geschlossen (Rotlicht leuchtet):
· Wird die Flügeltür zum Kühlraum vollständig geschlossen, muss die Beleuchtung automatisch auf Weißlicht wechseln.
· Bei ausgeschalteter Beleuchtung:
· Flügeltür zum Kühlraum vollständig geschlossen:
· Beim Einschalten der Beleuchtung muss das Weißlicht leuchten.
· Flügeltür zum Kühlraum nicht vollständig geschlossen:
· Beim Einschalten der Beleuchtung darf nur das Rotlicht leuchten.
	04

	31.0138 
	
	Lichtmodus 2:
· Unabhängig vom Öffnungsgrad der Flügeltür darf nur das Rotlicht ein- und ausschaltbar sein.
	04

	31.0139 
	
	Lichtmodus 3:
· Unabhängig vom Öffnungsgrad der Flügeltür darf nur das Weißlicht ein- und ausschaltbar sein.
	04



[bookmark: _Ref202861349][bookmark: _Ref103860174]Klimatische Anforderungen
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.0140 [bookmark: _Ref196411846]
	
	Der Container muss in den Klimakategorien A1, A2, A3, B1, B3, C0 und C1 gemäß STANAG 4370 i.V.m. AECTP-230 Leaflet 2311/1, betrieben werden können.
	03

	31.0141 [bookmark: _Ref196411859]
	
	Der Container muss in den Klimakategorien A1, A2, A3, B1, B3, M1, M2, C0 und C1 gemäß STANAG 4370 i.V.m. AECTP-230 Leaflet 2311/1 gelagert und transportiert werden können.
	03

	31.0142 
	
	Die in dieser Leistungsbeschreibung geforderten Leistungsparametermüssen auch bei den in den Klimakategorien üblichen Niederschlagsmengen, flüssig oder fest, gemäß STANAG 4370 i. V. m. AECTP-230 Leaflet 2311/3 erfüllt sein.
	03

	31.0143 
	
	Der Container inklusive Ausstattung muss bis 2.000 m über Normalhöhennull (NHN) im DHHN2016 unter Erhalt aller Fähigkeiten und deren Umfänge betrieben werden können.
	03

	31.0144 
	
	Der Container muss bis Windstärke 12 wiederholt und uneingeschränkt einsetz- und lagerbar sein.
	03

	31.0145 
	
	Der Container muss bei extrem starkem Staub- und Sandaufkommen (Schluff: Korngröße zwischen 0,001 mm und 0,06 mm) wiederholt und uneingeschränkt einsetz- und lagerbar sein.
	03

	31.0146 
	
	Der Container muss bei dauerhafter Sonneneinstrahlung bis 1.000 W/m² wiederholt und uneingeschränkt einsetz- und lagerbar sein.
	03


[bookmark: _Ref196734779]Mustercontainer, Fahrversuch und Prüfung
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	31.0147 
	
	Der AN muss dem AG vor Produktion der übrigen TuLCont SanMat (Serien-Container) einen voll funktionsfähigen und mit mobilen Transportwägen voll ausgestatteten Mustercontainer einschließlich einer Ladebrücke zur Prüfung der Erfüllung aller Vorgaben aus der Leistungsbeschreibung gem. Kapiteln 3.1., 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 (mit Ausnahme aller ID´s der Leistungsbeschreibung, die sich ausdrücklich auf Serien-Container beziehen) und zur Durchführung des Fahrversuchs gem. Anhang 17, nach schriftlicher Aufforderung durch den AG, an die folgende Einrichtung liefern:
Wehrtechnische Dienststelle für landgebundene Fahrzeugsysteme, Pionier- und Truppentechnik (WTD 41)
Kolonnenweg
54296 Trier – Grüneberg
Rheinland-Pfalz
Deutschland
	05

	31.0148 
	
	Die im Zuge der Durchführung des Fahrversuchs und der Prüfung am Mustercontainer (einschl. einer Ladebrücke und mob. Transportwägen für einen Container) gewonnenen Erkenntnisse und festgestellten Korrekturbedarfe müssen bei der nachfolgenden Produktion der Serien-Container (einschl. aller Ladebrücken und mob. Transportwägen)  berücksichtigt werden. Alle vom AG bei der Prüfung und dem Fahrversuch festgestellten Mängel dürfen bei den Serien-Containern, nachfolgend produzierten Ladebrücken und mob. Transportwägen nicht mehr auftreten.
Ein Protokoll über das Ergebnis der Prüfung und des Fahrversuchs bzgl. des Mustercontainers wird vom AG erstellt und dem AN zur Verfügung gestellt.
	04

	31.0149 
	
	Der Mustercontainer (einschließlich der mob. Transportwägen und der Ladebrücke) muss den Fahrversuch aus Anhang 17 ohne Funktionseinschränkungen bestehen.
	04

	31.0150 
	
	Der AN muss die bei der Prüfung und dem Fahrversuch am Mustercontainer (einschließlich der mob. Transportwägen und der Ladebrücke) vom AG festgestellten Mängel beheben und dem AG deren Behebung nachweisen. Der AN muss dem AG die vollständige Fehlerbehebung am Mustercontainer anzeigen und eine erneute Prüfung des Mustercontainers (einschließlich der mob. Transportwägen und der Ladebrücke) durch den AG ermöglichen und organisieren. Der AG erstellt dem AN über die Fehlerbehebung ein Protokoll. 
	

	31.0151 
	
	Falls vom AG bei der Prüfung und dem Fahrversuch keine Fehler oder Mängel festgestellt werden, erstellt und übersendet der AG dem AN über das fehlerfreie Bestehen der Prüfung und des Fahrversuchs ein Protokoll, welches die Fehlerfreiheit bestätigt. Sollten bei Prüfung und Fahrversuch vom AG Mängel oder Fehler festgestellt werden, so erstellt der AG dem AN dieses Protokoll nach deren vollständiger Behebung durch den AN.
	



[bookmark: _Toc194996201][bookmark: _Toc223599612]Dokumente
[bookmark: _Ref194935187][bookmark: _Toc194996202][bookmark: _Toc223599613]Materialgrundlagen
ETD und Voraussetzungen für die Instandhaltung
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	32.01 [bookmark: _Ref35953824]
	
	Mit der Auslieferung des Mustercontainers müssen alle Daten zur Erstellung der ETD gemäß Anhang 2 geliefert werden. Der AN muss die ETD anhand dieser Daten erstellen und mit Auslieferung des Mustercontainers schriftlich und digital zur Verfügung stellen.
	02

	32.02 
	
	Zur Herstellung der Versorgungsreife sind folgende Dokumente und Daten durch den AN zu liefern:
· Je ein Guidance Dokument nach dem Muster Guidance Dokument der Abteilung U für: ASD 1000D ASD 2000M
· Liste aller konfigurationsbestimmenden Teile mit Querverweis auf die Ersatzteilurliste (ETU) nach ASD 2000M Datenaustauschvereinbarung (DAV)
· Aktualisierte ETU, Bebilderter Teilekatalog (STK) in Vektor-
· Format
· Konformitätsbescheinigung der CE-Zertifizierung
· Qualitätssicherungszertifikat für ein vorhandenes Qualitätssicherungssystem
· Erfüllung von Sicherheitsstandards
· Prüfung nach den Vorschriften des UN-Handbuches „Prüfungen und Kriterien" Teil III Unterabschnitt 38.3
· Grundlage für alle Qualitätsforderungen bildet die DIN EN ISO 9001
	02

	32.03 
	
	Die Festlegungen bzgl. der Beschreibungstiefe, dem Materialerhaltungskonzept und der Struktur sind durch die vorliegende Leistungsbeschreibung zur ETD vorgegeben. Basis für die Beschreibungstiefe zur Materialerhaltung ist die Instandhaltungsstufe (IHS) 3.
	02

	32.04 
	
	Mit Auslieferung der Serien-Container müssen die Dokumente zu Bedienung, Beschreibung, Pflege und Fristenarbeiten als Papierausgabe und als maschinenlesbare PDF-Datei geliefert werden.
	02

	32.05 
	
	Eine bebilderte Packliste mit allen Komponenten muss erstellt werden und jedem Serien-Container beigefügt sein.
	01

	32.06 
	
	Der AN muss dem AG die Voraussetzungen für die Instandhaltung gemäß A2-1013/0-0-25 als Papierausgabe und als maschinenlesbare PDF-Datei mit Auslieferung der Container liefern. Zur Wahrnehmung der Aufgaben in der Instandhaltung (IHS1 bis IHS 3) werden umfangreiche spezifische Informationen zu Geräten, z. B. zu produktbezogenen Merkmalen, benötigt. 
Zu diesen Informationsgrundlagen zählen u. a.:
· Materialstammdaten,
· Wartungspläne gemäß Herstellervorgaben,
· Instandhaltungsanleitungen,
· Equipmentstruktur,
· technische Beschreibung der Liefergegenstände anhand von Daten- und Leistungsblättern
· projektspezifische Guidance Dokumente
· PME 1 Unterlagen (Planmäßige Material Erhaltung)
· Wartungs- und lnstandsetzungsunterlagen
· Ersatzteilkataloge (ETKat),
· Materialstücklisten,
· Instandhaltungskonzept,
· die produktbegleitenden technischen Dokumentationen und Regelungen mit technischem Inhalt.
	02

	32.07 
	
	Technische Datenblätter und Funktionsdarstellungen zum Container inklusive Zubehör müssen zudem in jedem Serien-Container mitgeliefert werden.
	02

	32.08 
	
	Der AN muss alle Dokumente mindestens in deutscher Sprache liefern.
	02





[bookmark: _Ref126136239]Ausstattungsanweisung Produkt (AAnP, ehemals Anlagenblätter)
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	32.09 
	
	Der AN muss bei Auslieferung des Mustercontainers und je Serien-Container eine Ausstattungsanweisung Produkt (AAnP) in elektronischer Form als csv-Datei und pdf-Format auf Basis der AR A2-1014/0-1-1 liefern (siehe Anhang 3).
Die Erstellung erfolgt mittels eines vom AG bereitgestellten „Offline-DV-Tools“.
	02

	32.010 
	
	Alle Bauteile des Containers und alle Produkte und Geräte am und im Container müssen mit den Original-Herstellerdaten aufgeführt sein.
	02

	32.011 
	
	Alle neu einzuführenden Artikel gem. des AAnP die für die Versorgung in der Bundeswehr benötigt werden, müssen im Rahmen der AAnP-Erstellung katalogisiert sein.
	02

	32.012 
	
	Für die Katalogisierung müssen geeignete Unterlagen (Zeichnungssätze, technische Datenblätter etc.) mitgeliefert werden.
	02

	32.013 
	
	Bei der Katalogisierung müssen die Katalogisierungsklauseln B 109 und B 110 durch den AN berücksichtigt werden.
	02


SASPF
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	32.014 
	
	Der AN muss bei Auslieferung des Mustercontainers und bei Auslieferung aller Serien-Container alle SASPF-relevanten Stammdaten sowie die IH-Vorlage-Struktur (dies schließt ein: die Erstellung der Stammdaten, die sich aufgrund der Forderungen oder Vorgaben dieser Leistungsbeschreibung ergeben) digital bereitstellen.
	02

	32.015 
	
	Zur Übernahme der Gerätedaten in die SASPF-Stammdatenbank muss der AN die Daten in elektronischer Form bereitstellen.
	02

	32.016 
	
	Es müssen die Abbildungen für den erforderlichen Materialnachweis und die IH-Struktur mit den Vorlagen unter SASPF erstellt werden. 
	02

	32.017 
	
	Die Definition wartungsrelevanter Einzelkomponenten (ET und AT) und Wartungskits muss vom Auftragnehmer vorgelegt werden.
	02

	32.018 
	
	Zur Übernahme der Gerätedaten in die SASPF-Stammdatenbank, muss der AN die Daten gemäß Stammdatenmatrix, gemäß Anhang 9, in elektronischer Form bereitstellen.
	02

	32.019 
	
	Die Erstellung von Vorlagen für die Instandhaltung (Technische Plätze, Wartungspläne, Strukturdatenblätter) im System SASPF muss erfolgen.
	02

	32.020 
	
	Die Materialgrundlagen müssen als Entwurf vor Beginn der integrierten Nachweisführung vorliegen.
	02


[bookmark: _Ref194935204][bookmark: _Toc194996203][bookmark: _Toc223599614]Prüfdokumentation
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	32.021 [bookmark: _Ref201748444]
	
	Bei der Auslieferung der Serien-Container an den AG müssen vom AN an jedem Container einschließlich der im Container verbauten Ausstattung alle gesetzlich vorgeschriebenen Prüfarbeiten und herstellerseitig geforderten Fristarbeiten durchgeführt worden und aktuellen Datums sein (nicht älter als 8 Wochen). Die Nachweise und Zertifikate, z.B. Pre-Trip-Inspection und CSC Zulassung, müssen dem AG jeweils pro Serien-Container im Original bei Auslieferung zur Verfügung gestellt werden. 
Alle für die Systemidentifikation erforderlichen Daten (z. B. Fabrik- oder Hersteller-, Seriennummern, Softwarestand) müssen im Prüfprotokoll erfasst werden.
Über die Durchführung der Tätigkeiten muss vom AN ein schriftlicher Ergebnisvermerk gemäß Formatvorlage BAAINBw A 1129 erstellt und mit jedem Container mitgeliefert werden. Die Formatvorlage wird dem AN zur Verfügung gestellt, siehe Anhang 16.
	04


[bookmark: _Ref194935241][bookmark: _Toc194996204][bookmark: _Toc223599615][bookmark: _Toc476730577][bookmark: _Toc503876008]Fertigungs- und Konstruktionsunterlagen
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	32.022 
	
	Die Fertigungs- und Zeichnungsunterlagen, die sich aus den Forderungen und Vorgaben nach dieser Leistungsbeschreibung ergeben müssen als nachbaufähige Zeichnungsunterlagen nach VG 95001-2 neu erstellt sein und dem AG zur Verfügung gestellt werden.
Die Stücklisten hierzu müssen in Excel- oder Word-Dateien zur Verfügung gestellt werden.
Die Zeichnungsunterlagen sind 
· nutzungsrechtlich nach VG 95034 und VG 95036 zu kennzeichnen
· digital im pdf-Format und in einem CAD-Format (.dxf oder .dwg) zu liefern
	02

	32.023 
	
	Der AN erfasst den Konstruktionsstand (K-Stand) gemäß VG 95030 zum Termin der Fertigstellung des Produktes und meldet dem AG die Erfassung als urkundlichen Nachweis gemäß den Vorgaben der Verteidigungsgerätenorm (VG) 95030, Anhang A und B.
	02

	32.024 
	
	Auf Grundlage des festgelegten K-Stand müssen die Daten für die Materialkatalogisierung für die Bundeswehrstammdaten bereitgestellt und die zugehörigen Materialgrundlagen erarbeitet werden.
	02



[bookmark: _Ref194935254][bookmark: _Toc194996205][bookmark: _Toc223599616][bookmark: _Ref40789703]Nutzungskonzepte und Bescheinigungen 
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	32.025 
	
	Dem AG muss ein Konzept zum Abdecken und Abtarnen der Schutzzeichen des Containers geliefert werden (siehe ID 31.49 und 31.50).
	05

	32.026 [bookmark: _Ref201749236]
	
	Der AN muss dem AG 2 Wochen vor Auslieferung des Mustercontainers gemäß Kapitel 3.1.2.13 ein Transportkonzept der eingerüsteten Komponenten (z. B. der Mobilen Transportwagen gemäß Kapitel 3.1.2.6, inkl. des EVG SanMat, und des Arzneimittelkühlschranks gemäß Kapitel 3.1.2.7) liefern.
	05

	32.027 
	
	Anhand der Vorschriften des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) muss ein IT-Sicherheitskonzept für den Container durch den AN erstellt werden.
	05

	32.028 
	
	Für den Container im eingerüsteten Zustand muss bei Lieferung des Mustercontainers ein Verpackungs-, Integrations- und Aufbaukonzept als bebilderte Papierdokumentation und als maschinenlesbares PDF geliefert werden. 
	05

	32.029 
	
	Das Verpackungs-, Integrations- und Aufbaukonzept muss alle geforderten Einzelkomponenten sowie Verbrauchsgüter im Transportzustand in dem 20-Fuß-Containern so gelagert und befestigt vorsehen, dass ein sicherer Schienen-, See-, Straßen- und Lufttransport gewährleistet ist.
	05

	32.030 
	
	Das Verpackungs-, Integrations- und Aufbaukonzept muss in die zu erstellende ETD des Containers integriert werden.
	05

	32.031 
	
	Das Verpackungs-, Integrations- und Aufbaukonzept muss am Mustercontainer durch den AN im Rahmen einer Prüfung praktisch demonstriert werden.
	04

	32.032 
	
	Der AN muss bei Lieferung des Mustercontainers ein Betankungskonzept vorlegen. 
	04



[bookmark: _Toc194996206][bookmark: _Toc223599617]Dienstleistungen
[bookmark: _Ref194935343][bookmark: _Toc194996207][bookmark: _Toc223599618]Managementleistungen
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	33.01 
	
	Projektverantwortlicher AN:
Der AN hat gegenüber dem AG für die Festbeauftragungen innerhalb von 10 Tagen nach Zuschlag und für die Bestellungen innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der jeweiligen Bestellung einen Projektverantwortlichen sowie einen Stellvertreter für die Durchführung der Festbeuaftragung und im Falle einer Bestellung der Bestellung zu benennen. Der Projektverantwortliche ist für die gesamte Dauer der Festbeauftragung und im Falle von Bestellungen jeweils bis zu deren vollständiger Erledigung und Abwicklung zentraler Ansprechpartner für den AG und muss hierfür zur Entgegennahme und zur Abgabe von Willenserklärungen vom AN umfassend bevollmächtigt sein.
	05

	33.02 
	
	Die gesamte Kommunikation zwischen AN und AG muss mindestens in deutscher Sprache durchgeführt werden. Dies gilt für die gesamte Korrespondenz, die mitzuliefernden Unterlagen und die Dokumentation.
	05

	33.03 
	
	Es muss eine Projektstartbesprechung spätestens zwei Wochen nach Zuschlagserteilung oder nach Eingang einer Bestellung zwischen AN und AG durchgeführt werden. Die Termine für weitere Besprechungen müssen in der ersten Besprechung festgelegt werden.
Die Projektbesprechungen sind vom AN durchzuführen:
· Zum Steuern und Überwachen der Realisierung aller Meilensteine, mindestens 14 Tage vor dem Erreichen eines Meilensteintermins
· Auf Verlangen des AG
	05

	33.04 
	
	Der AN fertigt zu allen Besprechungen zwischen AG und AN ein Protokoll (Ergebnisvermerk) gemäß Formatvorlage BAAINBw A 1129 an. Das Protokoll muss im Anschluss an die Besprechung durch den AG und die Besprechungsteilnehmer mitgeprüft werden. Nach Einarbeitung der Mitprüfungsbemerkungen durch den AN wird das Protokoll bzw. der ErgbnVmk nach Freigabe durch den AG (BAAINBw U7.2), an die Besprechungsteilnehmer/innen verteilt.
	05

	33.05 
	
	Dem AG müssen mindestens jeweils eine Woche vor dem Besprechungstermin, für die anstehende Besprechung, notwendige Berichte, Dokumente, Präsentationen, Zwischenergebnisse in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden. Dem AG muss zur jeweils anstehenden Besprechung eine Tagesordnung zur Zustimmung vorgeschlagen werden.
	05

	33.06 
	
	Es muss durch den AN ein mit dem AG abgestimmtes digitales Berichtswesen eingerichtet werden, mit dem mindestens vierteljährlich ein Zwischenbericht geliefert bzw. fortgeschrieben wird.
Folgende Punkte müssen mindestens im Bericht betrachtet werden:
· eine Beschreibung des Fortgangs der Arbeiten (Zeitplan) und eine Übersicht über die wichtigsten Ergebnisse im abgelaufenen und Ereignisse im kommenden Berichtszeitraum
· eine Übersicht über den bisherigen Soll-Ist-Vergleich anhand des Durchführungsplans und identifizierte Problemfelder und Risiken
	05

	33.07 
	
	Der AN muss dem AG unverzüglich berichten, wenn Sachverhalte bzw. Ereignisse auftreten oder sich abzeichnen, die unmittelbare Auswirkungen auf den Leistungsumfang, die Termine und / oder Kosten des Projekts haben oder den Projektablauf gefährden. Die Information muss folgende Punkte enthalten:
· Problemdarstellung
· mögliche Lösungswege inklusive Empfehlung zur Risikominimierung
· Auswirkungen auf Termine, Kosten, Zielerreichung, Leistung
· erforderliche Maßnahmen auf AG- und AN-Seite
· Zusätzliche Arbeitsbesprechungen beim Auftreten „Besonderer Ereignisse“ sind ggf. erforderlich.
	05

	33.08 
	
	Der AN muss dem AG zur Projektstartbesprechung gem. ID 33.03 einen Durchführungsplan vorlegen, der mindestens folgende Punkte beinhaltet:
· die Projektmeilensteine, insbesondere Mustercontainer mit Prüfung und Fahrversuch (Anhang 17)
· die Arbeitspakete zur Erreichung der Projektmeilensteine gemäß den Anforderungen dieser Leistungsbeschreibung; der Inhalt der Arbeitspakete muss beschrieben werden. 
· die Bearbeitungszeiträume der einzelnen Arbeitspakete.
· Terminvorschläge für die Projektbesprechungen zwischen AG und AN 
· alle funktions- und objektorientierten Arbeitspakte

weiterhin:
· Der Durchführungsplan muss mit MS-Project erstellt werden.
· Eine erste Version des Durchführungsplans muss vier Wochen nach Zuschlag schriftlich in digitaler Form geliefert werden. 
· Der Durchführungsplan muss durch den AG schriftlich genehmigt werden. 
· Der Durchführungsplan muss durch den AN kontinuierlich fortgeschrieben und aktuell gehalten werden.
· Auf Verlangen des AG muss eine aktuelle Version innerhalb von 7 Kalendertagen schriftlich in digitaler Form durch den AN geliefert werden.
	05

	33.09 
	
	Vom AN muss ein schriftliches Feinkonzept erstellt werden und dem AG zur ersten Projektbesprechung übergeben werden, das mindestens folgende Punkte beinhaltet:
· Die Zwischenschritte zum Erreichen der definierten Meilensteine müssen in Arbeitspakete aufgeteilt und terminiert werden.
· die Bearbeitungszeiträume der einzelnen Arbeitspakete müssen dargestellt werden
	05

	33.010 
	
	Das Feinkonzept muss alle funktions- und objektorientierten Arbeitspakte enthalten.
	05

	33.011 
	
	Das Feinkonzept muss bei Projektstörungen vom AN fortgeschrieben werden. Die zur Behebung der Störungen notwendigen Maßnahmen sind in Arbeitspaketen darzustellen und mit Terminen zu hinterlegen.
	05


[bookmark: _Toc223599619][bookmark: _Ref194935351][bookmark: _Toc194996208]Obsoleszenzmanagement
	33.012 
	
	Der AN muss ein Obsoleszenzmanagement einrichten und über die gesamte Nutzungsdauer betreiben.
	05

	33.013 
	
	Der AN muss durch Ermittlung der voraussichtlichen Eintrittswahrscheinlichkeit, der möglichen Auswirkungen und der prognostizierten Kosten bei Ausfall der betrachteten Komponente, eine Risikoanalyse durchführen und muss diese dem AG vorlegen. Der AG entscheidet, welche Komponenten proaktiv und reaktiv betrachtet werden sollen. Nach Festlegung muss der AN jährlich eine Risikoanalyse für die Komponenten (Status „proaktiv“) dem AG vorlegen.
	03

	33.014 
	
	Der AN muss den Obsoleszenzmanagementplans (OMP) unter Berücksichtigung der folgenden Referenzdokumente bereitstellen:
• AR C1-1500/3-7002
• DIN EN 62402
• STANAG 4597
und legt unter Beachtung der Risikoanalyse die Obsoleszenzmanagement-Strategie (OS) fest.
	03

	33.015 
	
	Der OMP muss dem AG vier Wochen nach Zuschlagerteilung vorgelegt werden.
	03

	33.016 
	
	Der AN muss alle Obsoleszenzen bis zum Ende der Gewährleistung in Eigenleistung zu beseitigen.
	03

	33.017 
	
	Der AN muss bis zum Ende der Vertragslaufzeit ein Obsoleszenzmanagement für alle zu liefernden Produkte unterhalten.
Dies beinhaltet für diese Produkte mindestens folgendes:
• Dem AG obsolete (nicht mehr zu beschaffende, herstellerseitig gesperrte, gesetzlich verbotene, …) Produkte zu melden und anzuzeigen

• Bei einem Beschaffungsabruf durch den AG gemäß Vertrag obsolete Produkte durch alternative Produkte, welche mindestens die gleichen Anforderungen wie das obsolete Produkt erfüllen, zu ersetzen

• Die alternativen Produkte mindestens drei Monate vor einer Beschaffung zur Genehmigung dem AG vorzustellen und notwendige Unterlagen/Informationen zur Bewertung durch den AG der Gleichwertigkeit dem AG bereitzustellen

• Die mit diesem Vertrag zu erbringenden Dokumenten hinsichtlich genehmigter Alternativprodukte anzupassen und dem AG zu übergeben, spätestens vor Auslieferung der Alternativprodukte
	03


[bookmark: _Toc223599620]Schulungsmaßnahmen und Schulungskonzepte
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	33.018 
	
	Die Schulungen für das AG-Personal sind durch den Auftragnehmer zu koordinieren, inhaltlich auszugestalten, zu konzeptionieren und mit dem AG (BAAINBw U7.2) schriftlich vorzulegen. Der AN hat die Schulungen so auszugestalten, dass der jeweilige Schulungserfolg je Schulungsgruppe bei den Teilnehmern eintritt.
Die jeweilige Schulung darf nur von hierzu qualifizierten und vom Gerätehersteller ermächtigten Personen durchgeführt werden. Der AN muss dem AG einen schriftlichen Nachweis der Gerätehersteller, der diese Qualifikation und Ermächtigung des jeweils vom AN für die Schulungen eingesetzten Schulungspersonals belegt, zwei Kalenderwochen vor dem jeweiligen Schulungsbeginn vorlegen.
Vom AN sind schriftliche Schulungskonzepte (= Lehrstoffpläne mit Zeitangaben unter Angabe des jeweiligen Schulungserfolgs) für folgende Schulungsgruppen zu erstellen und dem AG spätestens vier Kalenderwochen vor Schulungsbeginn vorzulegen:
· Prüfmeister/in
· Ausbildungspersonal der Bundeswehr
Die Schulungen müssen praktische und theoretische Anteile beinhalten, insbesondere die vom AN nach dieser Leistungsbeschreibung zu erstellende neue IETD und die mitzuliefernden firmenüblichen und gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationen (u. a. Bedienungsanleitung).
	02, 05

	33.019 
	
	Alle für die Schulung erforderlichen Voraussetzungen:
· Schulungspersonal
· Schulungsmittel
· Schulungsräume
· Unterrichtsmaterial
müssen vom AN bereitgestellt werden.
	02, 05

	33.020 
	
	Schulung der Prüfmeister 
Teilnahmevoraussetzung des AG-Personals:
· Tätigkeit als Prüfmeister in einem Sanitätsmateriallager
Schulungsinhalte:
· Prüfung auf Vollzähligkeit und Vollständigkeit
· Prüfung auf Funktion als Grundlage zur Übernahme in die Bw
Schulungsdauer:
· mindestens 1 Tag à 8 h
Teilnehmerzahl der zu Schulenden:
· 2 Personen
Dokumentation der Schulungsinhalte:
· 2x digital
· 2x Papiervorlagen
Vom AN auszustellendes Zertifikat je Teilnehmer/-in:
· Teilnahmebescheinigung je Teilnehmer/-in 3 Ausfertigungen im Original
	05

	33.021 
	
	Schulung für das Ausbildungspersonal der Bundeswehr in Auf- und Abbau, Grundlagen der Anwendung 
Teilnahmevoraussetzung des AG-Personals:
· Tätigkeit als Ausbilder/in 
Schulungsinhalte:
· In- und Außerbetriebnahme des Containers 
· Routinebetrieb der Geräte (Inbetriebnahme, tägliche Freigabe, Routinebetrieb, vom Anwender durchzuführende Wartung und Datenarchivierung)
· Einweisung von Anwendern in die Geräte
· Verfahrensanweisungen und Arbeitsanweisungen (QM)
· Deinstallation, Desinfektion, Frostsicherheit und Transportbereitschaft herstellen
· Einweisungen auf alle relevanten integrierten Systeme und Geräte
Inhalte Aufbau:
· Aufbau und Einrichten des Containers
· Montage der Kabelkanäle, Schottflansche und sonstiger Kanäle
· Vorbereitung der Elektroinstallation
· Einbringen und Aufbau der Geräte sowie Herstellen der Einsatzbereitschaft
· Lagerung des Verpackungsmaterials im Container 
Inhalte Abbau:
· Ausbringen der Gerätschaften aus dem Container
· Abbau der Verkabelung (Kabelkanäle), Inneneinrichtung
· Packen der Kisten anhand der Inhaltslisten/Packanleitungen
· Packen der Schränke anhand der Inhaltslisten und Packanleitungen
· Fachgerechtes Verpacken der Einzelkomponenten
· Abbau des Containers und Herstellen der Transportfähigkeit
Schulungsdauer:
· mindestens 3 Tage à 8 h
Teilnehmerzahl der zu Schulenden:
· 6 Personen (Mindestanzahl) bis 8 Personen
Schulungsdokumentation:
· 6 - 8x digital
· 6 - 8x Papiervorlagen
Vom AN auszustellendes Zertifikat je Teilnehmer/-in:
· Berechtigung, weitere Ausbilder/innen auszubilden (Ausbildung der Ausbilder, AdA-Schein)
· Berechtigung, Anwender/innen auszubilden 
· Je Teilnehmer/in 3 Ausfertigungen im Original
	05

	33.022 
	
	Die Schulungen müssen an einem Standort des AG in einem relevanten Einsatzszenario durchgeführt werden. 
	05

	33.023 
	
	Die Schulungen müssen dem/der zukünftigen Anwender/in und Nutzer/in einen vollumfassenden Überblick über den Funktionsumfang und das Fähigkeitsprofil der Container ermöglichen.
	05

	33.024 
	
	Die Schulung muss bei Bedarf wiederholt werden können.
	05

	33.025 
	
	Der AN muss dem AG die Schulungsunterlagen nach jeder erfolgten Schulung zur Verfügung stellen.
	05

	33.026 
	
	Änderungen und wichtige Erkenntnisse die sich im Betriebsablauf während der Schulung und / oder im Einsatz ergeben, müssen dokumentiert und zu jeder Schulung mitgeteilt werden.
	05

	33.027 
	
	Eine Zertifizierung der zukünftigen Anwender/innen und Nutzer/innen erfolgt ausschließlich nach erfolgreicher Teilnahme der Schulungen durch den AN. Der AN muss eine potenzielle Re-Zertifizierung beidseitig sicherstellen. 
	05

	33.028 
	
	Die Schulungen müssen in deutscher Sprache erfolgen.
	05



1 [bookmark: _Ref194935470][bookmark: _Toc195087293][bookmark: _Toc223599621][bookmark: _Toc503876009][bookmark: _Toc194996216]Anforderungen Anteil Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Ergonomie (AUE)
1.1 [bookmark: _Toc115164961][bookmark: _Toc128643519][bookmark: _Toc195087294][bookmark: _Toc223599622][bookmark: _Ref35954500]Arbeitssicherheit
1.1.1 [bookmark: _Toc115164962][bookmark: _Toc128643520][bookmark: _Toc195087295][bookmark: _Toc223599623]Produktbezogener Arbeitsschutz und Technische Sicherheit
1.1.1.1 Allgemeine Arbeitssicherheit und Produktsicherheit
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	41.01 
	
	Ausschließlich für die militärische Verwendung vorgesehene Liefergegenstände, die nicht dem Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetzes unterliegen, müssen die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der dem ProdSG zugrundeliegenden einschlägigen Richtlinien der EU durch die Anwendung von harmonisierten, nicht harmonisierten Normen oder militärischen Normen und Standards (z.B. VG-Norm, STANAG) erfüllen, sofern dies dem vorgesehenen militärischen Verwendungszweck des Liefergegenstandes nicht entgegensteht.
	03

	41.02 
	
	Abweichend von der vorstehenden Forderung ID 41.01 müssen Prüfpflichtige Arbeitsmittel gemäß Anhang 3 BetrSichV und überwachungsbedürftige Anlagen oder Anlagenteile gemäß § 2 Abs. 13 i.V.m. Anhang 2 BetrSichV, auch wenn sie ihrer Bauart nach ausschließlich zur Verwendung für militärische Zwecke bestimmt sind, ohne Berücksichtigung von § 1 Abs. 2 Nr. 3 ProdSG und § 1 Abs. 3 Nr. 1 ÜAnlG die Anforderungen dieser Gesetze und der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen erfüllen.
	02

	41.03 
	
	Der AN muss die dem LLG zugehörigen Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen (Nutzungsinformationen) in deutscher, englischer und französischer Sprache liefern. Das gilt auch für den vorab bereitzustellenden Mustercontainer. Die Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen müssen die Anforderungen an Nutzungsinformationen (hier: Informationsqualität) gemäß DIN EN IEC/IEEE 82079-1 (VDE 0039-1) oder gleichwertig erfüllen.
	02



1.1.1.2 Elektrische Sicherheit und Blitzschutz
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	41.04 
	
	Für die elektrischen Betriebsmittel muss eine Bestätigung nach § 5 Absatz 4 der DGUV Vorschrift 3 vorgelegt werden, die den ordnungsgemäßen Zustand der Anlage bescheinigt und den späteren Nutzer/Betreiber von der Verpflichtung zur Erstprüfung entbindet.
	02

	41.05 
	
	Die elektrischen Betriebsmittel des Systems Container müssen den in Teil 6 aufgeführten allgemein anerkannten Regeln der Elektrotechnik (IEC-, EN- und DIN VDE-Normen) entsprechen. Diese Vorgabe gilt insbesondere für die sichere Betreibbarkeit der elektronischen Verteilerkästen bei mehreren Verbrauchern hinsichtlich Erdung bzw. Potentialausgleich und der rechtzeitigen Abschaltung durch Erkennen von Isolationsfehlern. Dies muss durch den AN schriftlich bestätigt werden.
	02

	41.06 
	
	Eigenständig abgesicherte Endstromkreise sind über Leitungsschutzschalter und/oder in Kombination mit Fehlerstromschutzschaltern mit einem Nennfehlerstrom von 30 mA vom Typ B zu schützen.
	02

	41.07 
	
	Der AN ist verpflichtet, den Schutz gegen Blitzeinschläge im Rahmen des Projekts durch geeignete Schutzmaßnahmen entsprechend dem geltenden Stand der Technik und den gültigen anzuwendenden Vorschriften, Richtlinien und Normen sicherzustellen. 
	02

	41.08 
	
	Im Rahmen der Risikoanalyse ist durch den AN zum frühestmöglichen Zeitpunkt unter Berücksichtigung des vorgesehenen Einsatz-/Verwendungszweckes die Blitzschutzbedürftigkeit zu ermitteln und ein Blitzschutzkonzept zu erstellen. Dieses Blitzschutzkonzept ist mit WTD 81 – 410 abzustimmen und genehmigen zu lassen. 
	02

	41.09 
	
	Der AN ist verpflichtet, den äußeren Blitzschutz und inneren Blitzschutz (Blitzschutzpotentialausgleich) gem. den Vorgaben der DIN EN 62305 (VDE 0185-305) zu planen und auszulegen sowie das Blitzschutzkonzept einzuhalten.
	02

	41.010 
	
	Folgende Vorgaben sind besonders zu berücksichtigen: Alle Leitungsein- und -ausgänge (NF-, HF- und Stromversorgungsleitungen) sind vor Eintritt in das System mit Überspannungsschutzelementen auszurüsten, VDE 0185-305 Teile 1 bis 4 anzuwenden, Blitzfangstangen und Ableiteinrichtungen sind auf kürzestem Weg und möglichst geradlinig mit Masse zu verbinden. Dabei darf der Widerstand zwischen der Spitze der Blitzfangstange und Masse/Erdungsanschlussstelle 20 mΩ nicht übersteigen.
Der AN ist verpflichtet, eine Erdungssammelschiene Form D (lang – für Band Erder) oder Form E (kurz) nach VG 96953-7 zu verwenden.
	02


1.1.1.3 Arbeitsplatzumgebung
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	41.011 
	
	Die Tür muss von innen jederzeit ohne Schlüssel geöffnet werden können (z. B. Knaufzylinder).
	04

	41.012 
	
	Der AN muss die Notwendigkeit von Arbeiten auf dem Dach durch die Nutzer ausschließen.
	04

	41.013 [bookmark: _Ref196412021]
	
	Der AN muss ein Brandschutzdokument erstellen, in dem er Brand- und Explosionsgefahren sowie Gegenmaßnahmen darstellt.
Hinweis: Gegenmaßnahmen können z. B. die Ausrichtung an Vorschiften und Vorgaben (z. B. ASR), Brandverhalten der verwendeten Baustoffe, Löschmittel sein.
	02


1.1.2 [bookmark: _Toc115164964][bookmark: _Toc128643521][bookmark: _Toc195087296][bookmark: _Ref200541794][bookmark: _Toc223599624]Produktbezogene Chemikaliensicherheit / Gefahrstoffe 
Vorbemerkung zu den Anforderungen:
Das Chemikalien- und Gefahrstoffrecht der Europäischen Union und Deutschlands gilt für marktverfügbare (handelsübliche/COTS) und uneingeschränkt für militärische Produkte in der EU.

Die Anforderungen zu Produkten, die unter das Medizinprodukterecht fallen, bleiben davon unberührt.
Die Forderungen sind dabei nur insoweit nachzuweisen bzw. zu erfüllen, wie sie auf den Vertrags- und Liefergegenstand zutreffen. Bei Nichtzutreffen einzelner Forderungen auf den Vertrags- und Liefergegenstand sind entsprechende Negativerklärungen des AN zu den Forderungen erforderlich.
Zu medizinischem Gerät ist die Anwendung des Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz (MPDG) und der dazugehörigen Verordnungen zu beachten.
 Tabelle 4.1.2: Beispiele Gefahrstoffliste für Stoffe in Erzeugnissen 

			

	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	41.014 
	
	Der AN muss für die LLG die Einhaltung der europäischen und deutschen gesetzlichen Bestimmungen zum Chemikalien- und Gefahrstoffrecht (u. a. der REACH-Verordnung, der CLP-Verordnung, des ChemG und dessen Rechtsverordnungen) in der gültigen Fassung der Rechtsnormen oder deren Nachfolgeregelung, und entsprechend der hierzu gewährten gesetzlichen Übergangsfristen zum Zeitpunkt der Leistungserbringung, sicherstellen.
	08

	41.015 
	
	Der Auftragnehmer stellt für LLG und deren Komponenten/ Bauteile sicher, dass die chemikalienrechtlichen Beschränkungen, Herstellungs-, Inverkehrbringungs- und Verwendungsverbote, u. a. nach der

· Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII;
· Verordnung (EU) 2019/1021 (POP);
· Chemikalienverbotsverordnung; Gefahrstoffverordnung (Anhang II);
eingehalten werden.
	08

	41.016 
	
	Der AN stellt für die LLG und deren Komponenten/Bauteile sicher, dass enthaltene Stoffe, die unter eine Zulassungspflicht fallen oder eine Ausnahmegenehmigung der EU-Kommission oder zuständigen staatlichen Behörden besitzen (u. a. REACH-Verordnung Anhang XIV, BIOZID-Verordnung/ChemBiozidDV) nur entsprechend den geltenden Zulassungsbestimmungen oder mit entsprechenden Ausnahmegenehmigungen als Stoff als solches, in Gemischen oder Erzeugnissen enthalten sind oder geliefert werden, sicherstellen.
Zulassungen sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, bei Biozidprodukten und Biozid behandelten Waren zusätzlich unter Vorlage von Informationen nach Artikel 58 (5) der Biozid-VO nachzuweisen.
	09

	41.017 
	
	Der AN muss die Einhaltung der gesetzlich zulässigen Stoffgrenzwerte (Arbeitsplatzgrenzwerte [AGW]) in Arbeits- und Aufenthaltsbereichen des Liefergegenstandes (Containerinnenräume)
sicherstellen.
	09

	41.018 
	
	Falls bei bestimmungsgemäßer Verwendung der LLG, einschließlich deren Wartung und Instandsetzung, eine Freisetzung von Stoffen/Gemischen und Exposition von Beschäftigten nicht ausgeschlossen werden kann, stellt der AN sicher, dass keine Stoffe und Gemische im LLG als Bestandteil von dessen Erzeugnissen (Bauteile/Komponenten) enthalten sind oder separat als solche bereitgestellt werden, die gemäß der aktuellen Fassung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) und der TRGS 905 und 907 in die Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes oder EUH-Sätze
· Acute Tox. 1 bis 3 (Akute Toxizität), STOT SE 1 oder STOT RE 1 (Spezifische Zielorgantoxizität), EUH029 „Entwickelt bei Berührung mit Wasser sehr giftige Gase“, EUH031 „Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase“, EUH032 „Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase“, EUH070 „Giftig bei Berührung mit den Augen“
(bisher: giftig, sehr giftig)
oder als
· Resp. Sens. 1, 1A, 1B, Skin Sens. 1, 1A, 1B (Sensibilisierung der Atemwege/der Haut), bzw. atemwegs- oder hautsensibilisierend, nach TRGS 907,
oder als
· besonders besorgniserregend (SVHC) gemäß den Kriterien des Art. 57 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) bzw. KMR 1A und 1B nach TRGS 905 (bisher: krebserzeugend, erbgutverändernd, reproduktions-toxisch etc.)
eingestuft sind, insofern diese Gefahreneigenschaften nach Einbringung im LLG inhärent oder beim bereitgestellten Stoff als solchem bzw. Gemisch weiterbestehen.
	15

	41.019 
	
	Der AN muss für die von ihm selbst hergestellten Erzeugnisse (Komponenten/Bauteile der Liefergegenstände) den Gehalt von besonders reglementierten Stoffen, zumindest aber den Gehalt von SVHC-Stoffen gemäß Artikel 57 der REACH-VO und Stoffen der Anhänge XIV und XVII der REACH-VO in der Gefahrstoffliste für Stoffe in Erzeugnissen mit den zuvor benannten Einstufungsmerkmalen aufführen.
	12

	41.020 
	
	Der AN muss für die von ihm nicht selbst hergestellten Erzeugnisse (Bauteile/Komponente) der Liefergegenstände den Gehalt der SVHC-Stoffe in Erzeugnissen mindestens entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Art. 33 REACH-VO) in der Gefahrstoffliste für Stoffe in Erzeugnissen angeben.
	12

	41.021 
	
	Der AN muss den Nachweis/die Begründung für fehlende Ersatzstoffe (Substitutionsmöglichkeiten) bei Gehalt von besonders Besorgnis erregenden Stoffen in Erzeugnissen mit der Gefahrstoffliste für Erzeugnisse bereitstellen. 
	11, 12

	41.022 
	
	Falls der AG weiteren Handlungsbedarf identifiziert, muss der AN weitere Maßnahmen und Nachweise zur Minimierung der Gefahren nach Maßgabe des AG durchführen.
	13

	41.023 
	
	Der AN stellt sicher, dass Biozid behandelte Waren (Produkte) mit der erforderlichen Kennzeichnung gemäß Art. 58 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (BIOZID-Verordnung) versehen sind.
	04

	41.024 
	
	Der AN muss sicherstellen, dass Biozidprodukte bezüglich ihrer Kennzeichnung, Einstufung und Verpackung Art. 69 der Biozid-VO entsprechen.
	04

	41.025 
	
	Der AN muss für alle Stoffe als Bestandteil von Erzeugnissen (Bauteilen/Komponenten) der LLG, deren Bauteile und Komponenten, die Informationen für den sicheren Umgang nach Artikel 33 der REACH-Verordnung als dementsprechend gekennzeichnetes, separates Dokument mit bauteil- und einbauortidentifizierenden Angaben kostenlos in deutscher Sprache bei jeder Lieferung dem Erzeugnis beifügen und zusätzlich bauteilbezogen in der Gefahrstoffliste für Stoffe in Erzeugnissen angeben.
	02

	41.026 
	
	Der AN muss eine separate Liste der in den Erzeugnissen (Bauteilen/Komponenten) des Systems Container enthaltenen besonders reglementierten gefährlichen Stoffe erstellen. Darin müssen mindestens diejenigen Stoffe mit Zuordnung und identifizierenden Angaben zum Erzeugnis (Bauteil/ Komponente) (TKz; HSTK, Bauteile-/Erzeugnis-Nr., VersNr) und dessen Verwendung aufgeführt werden, die den Kriterien der vorgenannten besonders reglementierten gefährlichen Stoffe entsprechen bzw. unter eine in den vorherigen Anforderungen genannten chemikalienrechtlichen Verbots-, Beschränkungs-, oder Zulassungsbestimmung fallen.
	12

	41.027 [bookmark: _Ref200542061]
	
	Der AN muss die entsprechend den genannten Kriterien aufzulistenden, besonders reglementierten gefährlichen Stoffe 
· mit ihren chemikalienrechtlichen Produkt Identifikatoren (z. B. Stoffname, Index-, EG-, CAS-Nr. gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) zu identifizieren
und zusätzlich 
· mit dem jeweiligen Regulativ/ Kriterium (wie REACH, Anhang XIV und XVII, ChemVerbotsV, Art. 33 REACH, SVHC-Stoffe gemäß Art 57 REACH-Verordnung, POP-Verordnung; Biozid-Verordnung, Acute Tox. 2, atemwegssensibilisierend) 

in der Gefahrstoffliste für Erzeugnisse kennzeichnen.


	12

	41.028 
	
	Der AN muss sicherstellen, dass alle Apparaturen und Rohrleitungen, die Fluide enthalten, entsprechend den Kriterien der Gefahrstoffverordnung gekennzeichnet sind. Für die Kennzeichnung von Kälte-/Kühlmittelanlagen und Behältern, in denen fluorierte Treibhausgase enthalten sind oder mit diesen in Verkehr gebracht werden, sind die Kennzeichnungsanforderungen nach der Verordnung (EU) Nr. 2024/573 (F-Gase) einzuhalten. Kennzeichnungspflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.
	04


1.1.3 [bookmark: _Toc115164965][bookmark: _Toc128643522][bookmark: _Toc195087297][bookmark: _Toc223599625]Produktbezogener Strahlenschutz

1.1.3.1 Künstliche Optische Strahlung (KOS)
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	41.029 
	
	Der AN muss Quellen IOS verwenden, von denen gemäß TROS IOS Teil 1, Kapitel 6.2 keine Gefährdung ausgeht.
	02



1.1.3.2 Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (EMF)
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	41.030 
	
	Der AN muss in der technischen Dokumentation die Einhaltung der Expositionsgrenzwerte/ Referenzwerte gemäß 26. BImSchV und der Empfehlung des Rates 1999/519/EG beim bestimmungsgemäßen und vorhersehbaren Betrieb bestätigen.
	02


1.2 [bookmark: _Toc115164966][bookmark: _Toc128643523][bookmark: _Toc195087298][bookmark: _Toc223599626]Ergonomie
	ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	41.031 
	
	Das System muss durch eine systemergonomische Vorgehensweise (ggf. in einem iterativen Gestaltungsprozess) eine hohe Gebrauchstauglichkeit gemäß DIN EN ISO 9241-11 aufweisen, d.h. die uneingeschränkte Wahrnehmung aller Funktionen, entsprechend dem vorgesehenen Einsatzprofil und unter den möglichen Einsatzbedingungen gewährleisten.
	04

	41.032 
	
	Alle Module des Systems müssen benutzergerecht und unter Berücksichtigung der aktuellen anthropometrischen und biomechanischen Daten von Frauen und Männern (mindestens 5. bis 95. Perzentil gemäß Teil B "Ergonomische Datensammlung" des HdE (2. Auflage)) mit entsprechender einsatzbedingter getragener persönlicher Ausstattung und Bekleidung mit Handschuhen ausgelegt sein.
	04

	41.033 
	
	Der AN muss sicherstellen, dass Anzeigen und Bedienelemente funktional so gestaltet und angeordnet sind, dass sie unter allen Einsatzbedingungen ohne Einschränkungen genutzt werden können. Dabei sind die ergonomischen Gestaltungsregeln (Handbuch der Ergonomie HdE, 2. Auflage, Teil C "Ergonomische Konstruktionsrichtlinien") maßgebend.
	04

	41.034 
	
	Der AN muss sicherstellen, dass der Systemzustand für den Benutzer jederzeit erkennbar ist. Fehlhandlungen und Fehlbedienungen müssen durch Plausibilitätskontrollen abgefangen werden und dürfen auf keinen Fall zu undefinierten oder gar in Folge davon unfallgefährlichen, gesundheitsgefährdenden, umweltschädigenden und einsatzgefährdenden Betriebszuständen führen.
	04

	41.035 
	
	Bei der Auslegung der Transport- und Lagerbehälter müssen die Gewichte, Schwerpunkte und Abmessungen der Einzelkomponenten, die manuell gehandhabt werden (z. B. heben, tragen, halten, ziehen, schieben) sowie die Griffausführung und -anbringung so gestaltet sein, dass eine Gefährdung für Sicherheit und Gesundheit durch die manuelle Handhabung von Lasten vermieden wird. Die technischen Voraussetzungen müssen dem AG die Einhaltung der Vorgaben der Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV) ermöglichen. Dazu muss für die Dimensionierung und Gestaltung manuell zu handhabenden Lasten (Transporteinheiten) die Leitmerkmalmethode der BAuA angewandt werden. Der AN muss nachweisen, dass die Belastungshöhe „mäßig erhöht“ bzw. Risikobereich 2 bzw. 50 Punkte nicht überschritten wurde. 
	02

	41.036 
	
	Das System muss Tag und Nacht sowie unter allen Witterungsbedingungen der geforderten Klimazonen ohne vermeidbare Einschränkungen und Funktions-/ Leistungseinbußen mit der entsprechenden Bekleidung und Ausrüstung einsetzbar, nutzbar und bedienbar sein. 
	04

	41.037 
	
	Der AN muss die lüftungstechnischen und klimatechnischen Maßnahmen entsprechend den vorgesehenen Einsatz- und Klimabedingungen/Klimakategorien im Einsatzland/ Einsatzgebiet realisieren.
	04

	41.038 
	
	Das System muss unter ABC-Schutz oder sonstiger einsatzbedingter, persönlicher Schutzkleidung ohne vermeidbare Einschränkungen und Funktions-/ Leistungseinbußen einsetzbar sein. 
Bemerkung: Dabei sind eingeschränkte Beweglichkeit, zusätzlicher Raumbedarf, eingeschränktes Sichtfeld und ein vermindertes Feingefühl für motorische Fähigkeiten zu berücksichtigen. 
	04

	41.039 
	
	Der AN muss dem AG bei Medizinprodukten die Anwendung der DIN EN 60601-1-6 schriftlich bestätigen.  
	02


1.3 [bookmark: _Toc115164967][bookmark: _Ref126136357][bookmark: _Toc128643524][bookmark: _Toc195087299][bookmark: _Toc223599627]Umweltschutz und Gefahrgutwesen
	[bookmark: _Hlk195175832]ID
	Zk
	LAfo
	N-ID

	41.040 
	
	Der AN muss die auf den Liefergegenstand zutreffenden, bestehenden deutschen und für den europäischen Wirtschaftsraum geltenden Rechtsvorschriften zum Umweltschutz einhalten.
	15

	41.041 
	
	Der AN muss die für den Liefergegenstand geltenden gesetzlichen Regelungen über das Aussondern, Verwerten und Entsorgen von Material (z.B. KrWG, AVV, ElektroG) bzw. des Liefergegenstandes zum Zeitpunkt der Lieferung einhalten.
	15

	41.042 
	
	Falls der AN zur Auswahl oder Gestaltung des Liefergegenstandes eine gesetzliche zulässige Ausnahmeregelung für die Bundeswehr in Anspruch nehmen will, muss der AN die vorherige Zustimmung des AG schriftlich unter Angabe der technisch zwingenden Gründe und der Erläuterung, wie der Umweltschutz auf vergleichbare Weise sichergestellt werden soll, beantragen.
	15

	41.043 
	
	Der AN muss Elektro- und Elektronikgerät, welche gemäß § 3 ElektroStoffV die zulässigen Stoffhöchstkonzentrationen beim Inverkehrbringen nicht überschreiten, verwenden.
	02

	41.044 
	
	Der AN muss die Kennzeichnung gemäß § 5 und § 12 ElektroStoffV anbringen.
	04

	41.045 
	
	Der AN muss Erzeugnisse bevorzugen, welche die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung gemäß § 45 KrWG erfüllen und sich als besonders nachhaltig oder umweltverträglich im Vergleich zu anderen Erzeugnissen kennzeichnen.
	15

	41.046 
	
	Der AN muss Batterien verwenden, die keine verbotenen Stoffe gemäß § 3 BattG enthalten.
	15

	41.047 
	
	Der AN muss die ordnungsgemäße Kennzeichnung der Batterien gemäß § 17 BattG sicherstellen.
	04

	41.048 
	
	Der AN muss mitgelieferte Batterien gemäß § 5 bis § 8 BattG unentgeltlich zurücknehmen.
	15

	41.049 
	
	Der AN muss die Verwendung von Ozonschicht abbauenden Stoffen im Liefergegenstand und dessen Zubehör, welche Anhang I und Anhang II Teil A der Verordnung (EU) Nr. 1005/2009 geregelt sind, ausschließen.
	02

	41.050 
	
	Der AN muss die Verwendung von fluorierten Treibhausgasen in Kälteanlagen mit einem GWP von mehr als 2500, welche nach Anhang I und Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 geregelt sind, ausschließen.
	02

	41.051 
	
	Der AN muss Erzeugnisse und Einrichtungen bereitstellen, deren fluorierte Treibhausgase die Kennzeichnungsanforderungen nach § 7 und § 12 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 erfüllen.
	04

	41.052 
	
	Der AN soll zur Vermeidung absehbarer Obsoleszenz auf Stoffe verzichten, welche nach der Verordnung (EU) Nr. 573/2024 geregelt sind.
Falls dies nicht möglich ist, soll der AN geregelte Stoffe mit einem GWP von unter 150 bzw. 1000, je nach Erzeugnis und Einrichtung gem. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 573/2024, verwenden.
	02

	41.053 
	
	Mit Ausnahme von Knopfzellen-Batterien, die in Ausrüstungen (einschließlich Platinen) eingebaut sind, müssen Hersteller und nachfolgende Vertreiber von Lithium-Metall- sowie Lithium-Ionen-Zellen und -Batterien, die nach dem 30. Juni 2003 hergestellt wurden, die im UN-Handbuch Prüfungen und Kriterien Teil III, Unterabschnitt 38.3 Absatz 38.3.5 festgelegte Prüfzusammenfassung für die uneingeschränkte Verwendung in der Bundeswehr zur Verfügung stellen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet diese Prüfzusammenfassung mitzuliefern.
	16



[bookmark: _Toc223599628]Nachweisführung
[bookmark: _Ref35954228][bookmark: _Toc467063823][bookmark: _Toc473644509][bookmark: _Toc503876010]Der AN muss im Rahmen der Nachweisführung für jede, in der LB aufgezeigte, Forderungs-ID einen prüf- und belastbaren Ausführungsgrad entsprechend der im Folgenden beschriebenen Tabelle bestätigen und ggf. entsprechende Dokumente und Zertifikate mitliefern.
	[bookmark: _Hlk137756817]Nachweis-ID (N-ID)
	Nachweisart

	01 [bookmark: _Ref39735167][bookmark: NID_01]
	Vorlage der Gebrauchsanweisung und handelsübliche Dokumentation beim AG zur Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit

	02 [bookmark: _Ref39735406][bookmark: NID_02]
	Prüfung der vorgelegten Nachweise und Unterlagen durch den AG auf Plausibilität

	03 [bookmark: _Ref39735332][bookmark: NID_03]
	Vorlage der Bestätigung beim AG zur Prüfung auf Plausibilität

	04 [bookmark: _Ref39735138][bookmark: NID_04]
	Überprüfung im Rahmen einer Erprobung, Einsatz- bzw. Sichtprüfung.

	05 [bookmark: _Ref39736594][bookmark: NID_05]
	Vorlage eines Konzeptes beim AG zur Prüfung auf Plausibilität

	06 [bookmark: NID_06]
	Nachweis durch akkreditierte Stelle

	07 [bookmark: NID_07]
	Kein Nachweis
Hinweis: Bei Abweichung aus Gründen der Landesverteidigung ist in nachweislich zu begründenden Einzelfällen – und bei unionsrechtlicher Zulässigkeit – durch den AN unverzüglich ein Antrag auf Zulassung einer Ausnahme gemäß § 24 ChemG an den AG, zu stellen und in den Gefahrstofflisten gemäß der Beispieltabellen gesondert anzugeben. Der von BMVg genehmigte Antrag auf Zulassung einer Ausnahme muss, vor Übergabe des Liefergegenstandes an den AG vorliegen. 

	08 [bookmark: NID_08]
	Zu a) Bei Abweichung aus Gründen der Landesverteidigung ist in nachweislich zu begründenden Einzelfällen – und bei unionsrechtlicher Zulässigkeit – durch den AN unverzüglich ein Antrag auf Zulassung einer Ausnahme gemäß § 24 ChemG an den AG, zu stellen und in den Gefahrstofflisten gemäß der Beispieltabellen gesondert anzugeben. Der von BMVg genehmigte Antrag auf Zulassung einer Ausnahme muss, vor Übergabe des Liefergegenstandes an den AG vorliegen.
Zu b) Bei Arbeits- und Aufenthaltsbereichen ist die Einhaltung der AGW gemäß die TRGS 402 zu dokumentieren. Ggf. ist die Vorlage einer Raumluftmessung nach DIN ISO 16000-6 durch eine durch die DAkkS akkreditierte Stelle erforderlich

	09 [bookmark: NID_09]
	Zulassungen und Ausnahmegenehmigungen hat der AN entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, bei Biozidprodukten zusätzlich unter Vorlage von Informationen nach der Biozid-VO/ChemBiozidDV, nachzuweisen und mit den Gefahrstofflisten gemäß der Beispieltabellen gesondert anzugeben und vorzulegen. Bei biozidbehandelten Waren hat der AN zusätzlich Informationen nach Artikel 58 (5) der Biozid-VO vorzulegen.

	010 [bookmark: NID_10]
	Lieferung der Gefahrstoffliste für Stoffe als solche und Gemische gemäß Beispieltabelle 

	011 [bookmark: NID_11]
	Lieferung der Gefahrstoffliste für Stoffe in Erzeugnissen gemäß Beispieltabellen 

	012 [bookmark: NID_12]
	Fallbezogene Festlegung in Absprache mit dem öAG.

	013 [bookmark: NID_13]
	Vorlage der Angaben des AN zu den Abgasemissionen zur Prüfung auf Plausibilität.

	014 [bookmark: NID_14]
	Kein Nachweis
Hinweis: Bei Abweichung ist durch den AN vor Übergabe des Liefergegenstandes die Ausnahme zu benennen und nachweislich zu begründen, wenn diese unionsrechtlich zulässig sind.

	015 [bookmark: NID_15]
	Kein Nachweis

	016 [bookmark: NID_16]
	 Vorlage der Prüfzusammenfassung gemäß dem UN-Handbuch „Prüfungen und Kriterien“ Teil III Unterabschnitt 38.3 Absatz 38.3.5
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	DIN EN ISO 9001
	Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen
	i. d. g. F.

	DIN EN ISO 9241-11
	Ergonomie der Mensch-System-Interaktion - Teil 11: Gebrauchstauglichkeit: Begriffe und Konzepte
	i. d. g. F.

	EN 12830
	Temperaturregistriergeräte für den Transport, die Lagerung und die Verteilung von temperaturempfindlichen Produkten - Prüfungen, Leistung, Gebrauchstauglichkeit
	i. d. g. F.

	ISO 1161
	ISO-Container der Reihe 1 – Eck- und Zwischenbeschläge – Anforderungen
	i. d. g. F.

	ISO 1496-1
	Frachtcontainer der Serie 1 - Spezifikationen und Prüfungen - Teil 1: Allgemeine Frachtcontainer für allgemeine Anwendung 
	i. d. g. F.

	ISO 1496-2
	ISO-Container der Reihe 1 - Anforderung und Prüfung - Teil 2: Thermal-Container 
	i. d. g. F.

	ISO 668
	Serie 1 Frachtcontainer - Klassifizierung, Abmessungen und Gesamtgewichte
	i. d. g. F.

	STANAG 2413
	DEMOUNTABLE LOAD CARRYING PLATFORMS (DLCP/FLATRACKS) - APP-27 EDITION A
	i. d. g. F.

	STANAG 4370
	ENVIRONMENTAL TESTING - AECTP-100 EDITION F & AECTP-600 EDITION C
	i. d. g. F.

	STANAG 4597
	OBSOLESCENCE MANAGEMENT
	i. d. g. F.

	TL 8100-0102 
	Verpackung, Materialschutz durch K/V-Verpackungsstufen (VerpStf) S, H und T
	(i. d.  g. F.

	TL A-0032 , Teil 2
	Verpackungen; Kennzeichnung, Kennzeichnung der Packungen VerpStf H, T
	i. d. g. F.

	TL A-0032, Teil 1
	Kennzeichnung – Kennzeichnen der Versorgungsartikel
	i. d. g. F.

	TL A-0032, Teil 5
	Kennzeichnung – Kennzeichnen der Versorgungsartikel-Datenübermittlung
	i. d. g. F.

	VG 95001
	Zeichnungssatz
	i. d. g. F.

	VG 95030
	Konstruktionsstand - Richtlinie für das Erfassen und Festlegen des Konstruktionsstandes
	i. d. g. F.

	VG 95034
	Technische Dokumente - Verweis auf Nutzungsrechte, Sonderfall
	i. d. g. F.

	VG 95036
	Nutzungsrechtliche Kennzeichnung von urheberrechtlich geschützten Werken
	i. d. g. F.

	VG 95100
	Rotkreuz-Zeichen; Maße, Anforderungen, Prüfung
	i. d. g. F.
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	Kurzbezeichnung
	Dokumentenname
	Stand

	Arbeitssicherheit

	9. ProdSV
	Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung)
Achtung, ab den 20.01.2027 gilt die neue europäische Maschinenverordnung unmittelbar in allen EU Mitgliedsstaaten. Die nationale Maschinenverordnung wird es mit großer Wahrscheinlichkeit ab den 20.01.2027 nicht mehr geben. 
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Verordnung (EU) 2023/1230
	Verordnung (EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2023 über Maschinen und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 73/361/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR)
	Ab 20. 01.2027 oder ggf. aktuellere Versionen nach dem 20.01.2027

	26. BImSchV
	Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische
Felder – 26. BImSchV)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	AD 2000-Regelwerk
	AD 2000-Regelwerk (Herausgeber: VdTÜV, Verlag: Beuth-Verlag)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	BetrSichV
	Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	ChemG
	Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	ChemVerbotsV
	Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens und über die Abgabe bestimmter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (Chemikalien-Verbotsverordnung)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	ChemVOCFarbV
	Chemikalienrechtliche Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) durch Beschränkung des Inverkehrbringens lösemittelhaltiger Farben und Lacke (Lösemittelhaltige Farben- und Lack-Verordnung)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DGUV Vorschrift 3
	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DGUV Vorschrift 54
	Winden, Hub- und Zuggeräte
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN EN 62305 (VDE 0185-305)
	Blitzschutz-Normen in der Reihe DIN EN 62305 (VDE 0185-305)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN EN IEC/IEEE 82079-1 (VDE 0039-1)
	Erstellen von Gebrauchsanleitungen – Gliederung, Inhalt und Darstellung – Teil 1: Allgemeine Grundsätze und ausführliche Anforderungen
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN ISO 16000-6
	Innenraumluftverunreinigungen – Teil 6: Bestimmung organischer Verbindungen (VVOC, VOC, SVOC) in Innenraum- und Prüfkammerluft durch aktive Probenahme auf Adsorptionsröhrchen, thermischer Desorption und Gaschromatographie mit MS oder MS-FID (ISO 16000-6:2021)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	GefStoffV
	Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	OstrV
	Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung (Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	ProdSG
	Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Ratsempfehlung 1999/519/EG
	[bookmark: OLE_LINK1]Ratsempfehlung 1999/519/EG -Empfehlung des Rates vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern (0 Hz – 300 GHz)
	12.07.1999

	Richtlinie 2014/68/EU
	Richtlinie 2014/68/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt (Druckgeräterichtlinie)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	StrlSchG
	Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	StrlSchV
	Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	TRBS 1203
	Befähigte Personen
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	TRGS 402
	Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	TRGS 905
	Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	TRGS 907
	Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und von Tätigkeiten mit sensibilisierenden Stoffen
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Verordnung (EG) Nr. 2019/1021
	Verordnung (EG) Nr. 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe (POP)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Verordnung (EU) Nr. 517/2014
	Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase (F-Gase)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Verordnung (EU) Nr. 528/2012
	Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Verordnung (EU) 2023/988
	Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 87/357/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR)
	Gültig ab Dezember 2024

	Verordnung (EU) 2017 / 745
	Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR. )
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	VG 96953-7
	Erdungsmaterial - Teil 7: Erdungssammelschienen, Bauartnorm
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Elektrische Sicherheit und Blitzschutz (mitgeltende Dokumente der LAfo 41.21 im Unterabschnitt 4.1.1.4)

	DGUV Vorschrift 1
	Grundsätze der Prävention
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN 31000 VDE 1000
	Allgemeine Leitsätze für das sicherheitsgerechte Gestalten von Produkten
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN VDE 0100-410
	Errichten von Niederspannungsanlagen: Schutzmaßnahmen
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN VDE 0100-420
	Errichten von Niederspannungsanlagen, Schutzmaßnahmen – Schutz gegen thermische Auswirkungen
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN VDE 0100 – 443
	Errichten von Niederspannungsanlagen, Teil 4-44: Schutzmaßnahmen – Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen – Abschnitt 443: Schutz bei transienten Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltvorgängen
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN VDE 0100-520
	Errichten von Niederspannungsanlagen: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Kabel- und Leitungsanlagen
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN VDE 0100-530
	Errichten von Niederspannungsanlagen: Auswahl und Errichtung elektr. Betriebsmittel – Schalt- und Steuergeräte
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN VDE 0100-540
	Errichten von Niederspannungsanl.: Auswahl und Errichtung elektr. Betriebsmittel – Erdungsanl. und Schutzleiter
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN VDE 0100-600
	Errichten von Niederspannungsanlagen: Prüfungen
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN VDE 0100-710
	Errichten von Niederspannungsanlagen, Teil 7-710: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Medizinisch genutzte Bereiche
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN VDE 0100 – 717
	Errichten von Niederspannungsanlagen, Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Ortsveränderliche oder transportable Baueinheiten
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	VG 95340-1
	Übersichtsschaltplan – Teil 1: Installation der Starkstromanlage in Kabinen und Kfz-Kofferaufbauten, 400/230V, 50Hz, 32 A
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	VG 95340-2
	Übersichtsschaltplan – Teil 2: Installation der Starkstromanlage in Kabinen und Kfz-Kofferaufbauten, 230 V, 50 Hz, 16 A, Schnittstellennorm
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN VDE 0105-100
	Betrieb von elektrischen Anlagen: Allg. Festlegungen
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN VDE 0160
	Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN VDE 0185-305-1ff
	Blitzschutz Teil 1 ff.: Allg. Grundsätze ff.
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN VDE 0411-1
	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, Teil 1: Allg. Anforderungen
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN EN 60947-1, DIN VDE 0660-100
	Niederspannungsschaltgeräte, Teil 1: Allgemein Festlegungen
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN EN 60099-1, VDE 0675-1 
	Überspannungsableiter mit nichtlinearen Widerständen für Wechselspannungsnetze
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN EN 60335-2-40, VDE-0700-2-40
	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2-40: Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluftentfeuchter
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	DIN VDE 0750-1
	Med. elektr. Geräte, Teil 1: Allg. Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Blitzschutzkonzept MSE
	Blitzschutzkonzept BAAINBw U3.1, Stand Nov. 2014, für die Modulare Sanitätseinrichtung (MSE)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Ergonomie

	DIN EN 60601-1-6
	Medizinische elektrische Geräte – Teile 1-6: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale – Ergänzungsnorm: Gebrauchstauglichkeit
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	HdE
	Handbuch der Ergonomie
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	LasthandhabV
	Lastenhandhabungsverordnung 
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Leitmerkmalmethode - Heben, Halten und Tragen
	Leitmerkmalmethode zur Beurteilung und Gestaltung von Belastungen beim manuellen Heben, Halten und Tragen von Lasten ≥ 3 kg (LMM-HHT) (Hrsg. BAuA)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Umweltschutz und Gefahrgutwesen

	BattG
	Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren (Batteriegesetz)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	ChemKlimaschutzV
	Verordnung zum Schutz des Klimas vor Veränderungen durch den Eintrag bestimmter fluorierter Treibhausgase) (Chemikalien-Klimaschutzverordnung – ChemKlimaschutzV)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	ChemOzonSchichtV
	Verordnung über Stoffe, die die Ozonschicht schädigen (Chemikalien-Ozonschichtverordnung – ChemOzonSchichtV)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	ElektroStoffV
	Verordnung zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	KrWG
	Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	UN-Handbuch Prüfungen und Kriterien
	Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter - Handbuch über Prüfungen und Kriterien, Lithium-Metall- und Lithium-Ionen-Batterien, Herausgeber: VEREINTE NATIONEN
New York und Genf, 2009; Deutsche Übersetzung, 2015
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Verordnung (EG) Nr. 1005/2009
	Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Verordnung (EU) Nr. 517/2014
	Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase (F-Gase)
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung

	Verordnung (EU) 2016/1628
	Verordnung (EU) 2016/1628 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2016 über die Anforderungen in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte für gasförmige Schadstoffe und luftverunreinigende Partikel und die Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte
	Gültige Fassung zum Zeitpunkt der Leistungserbringung


[bookmark: _Toc503876013]

[bookmark: _Toc194996221][bookmark: _Toc223599633][bookmark: _Toc503876014]Glossar
	Begriff
	Beschreibung/Definition

	bestimmungsgemäße Verwendung
	die Verwendung, für die ein Produkt nach den Angaben derjenigen Person, die es in den Verkehr bringt, vorgesehen ist oder die übliche Verwendung, die sich aus der Bauart und der Ausführung des Produkts ergibt (vgl. § 2 Nr. 5 ProdSG)

	CE-Kennzeichnung
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, Inverkehrbringer oder EU-Bevollmächtigte, „dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind,“ und „,dass er die Verantwortung für die Konformität des Produkts mit allen in den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft enthaltenen für deren Anbringung geltenden Anforderungen übernimmt“.

	COC nach AQAP 2110 Konformitätsbescheinigung („Certificate of Conformity“)
	Ein vom Auftragnehmer unterzeichnetes Dokument, in dem die Übereinstimmung des Produkts mit den vertraglichen Anforderungen bescheinigt wird.

Anmerkung: Hierfür kann auch das Bundeswehrformular B-T583b-CoC.pdf genutzt werden. Ohne Güteprüfung wird nur der Teil 1 durch den Auftragnehmer unterzeichnet, im Falle einer Güteprüfung auch zusätzlich der Teil 2 durch den Güteprüfer.

	COTS
	Als COTS-Produkte (commercial off-the-shelf), werden seriengefertigte Produkte aus dem Elektronik- oder Softwaresektor (vgl. Standardsoftware) bezeichnet, die in großer Stückzahl völlig gleichartig (umgangssprachlich „von der Stange“) aufgebaut und verkauft werden.

	Dual-Use
	Bei Dual-Use-Gütern gemäß Verordnung EG Nr. 428/2009 handelt es sich um marktverfügbare, handelsübliche Produkte, welche eine prinzipielle Verwendbarkeit zu zivilen als auch militärischen Zwecken gemäß § 104 (Verteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche Aufträge) GWB und § 107 Absatz 2 (Allgemeine Ausnahmen) GWB aufweisen (z. B. Elektronik, Telekommunikation, IT-Technik, Software).

	Informationsqualität
	Grad, zu dem das Informationsprodukt die angegebenen und implizierten Bedarfe erfüllt, wenn es unter vorgegebenen Bedingungen verwendet, wird

	Integrierte Nachweisführung
	Die integrierte Nachweisführung ist die örtliche, zeitliche oder inhaltliche Zusammenlegung von Leistungsnachweisen des Auftragnehmers, der Einsatzprüfung und von Betriebstests des Auftraggebers oder die gemeinsame Durchführung entsprechender Prüfungen/Tests zur Feststellung der Eignung und Vertragskonformität eines Produkts.

	Konformitätserklärung
	Indem der Hersteller die EU-Konformitätserklärung erstellt, übernimmt er die Verantwortung dafür, dass das Produkt den Anforderungen der jeweiligen EU-Verordnung oder EU-Richtlinie (Umsetzung durch nationales Recht) sowie allen anderen für das Produkt geltenden Rechtsvorschriften der Union entspricht.
Ist für Produkte in Bezug auf Aspekte, die nicht unter einer EU-Verordnung (oder EU-Richtlinie >> Umsetzung in nationales Recht) fallen, aufgrund anderer Rechtsvorschriften der Union ebenfalls eine EU-Konformitätserklärung des Herstellers erforderlich, um nachzuweisen, dass die Anforderungen der betreffenden Rechtsvorschriften eingehalten wurden, so wird eine einzige EU-Konformitätserklärung erstellt, die alle für das Produkt geltenden Rechtsakte der Union erfasst. Die Erklärung enthält alle erforderlichen Angaben zur Identifizierung der Rechtsvorschriften der Union, auf die sich die Erklärung bezieht.


	Nutzer
	[DBTermBw; Fachgebiet Ausrüstung und Nutzung …] 
„Organisationsbereich, der ein Produkt oder Betrachtungseinheiten eines eingeführten Produkts 
bestimmungsgemäß verwendet beziehungsweise produktspezifische oder Komplexe [sic] Dienstleistungen bestimmungsgemäß in Anspruch nimmt.“

	Nutzungsinformation
Gebrauchsanleitung
	Informationen, die vom Anbieter bereitgestellt werden, um der Zielgruppe Konzepte, Verfahren und Referenzmaterialien für die sichere, effektive und effiziente Nutzung eines unterstützen Produkts während dessen Lebenszyklus zur Verfügung zu stellen (Beispiel: Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Informationen zur Fehlerbehebung, Service-Informationen, Betriebs- und Instandhaltungsanleitungen sowie Montageanleitungen)

	Technische Dokumentation
	Eine Technische Dokumentation (auch Technikdokumentation oder Produktdokumentation) umfasst alle Informationsprodukte, die ein technisches Erzeugnis beschreiben und zu seiner Nutzung, Wartung oder Reparatur anleiten.

	wesentliche Merkmale
	Produkt- und/oder Prozessmerkmale, die Auswirkungen auf die Funktionssicherheit (Betriebs- und Gebrauchssicherheit), die Einhaltung behördlicher oder gesetzlicher Vorschriften, die Funktion, die Leistung oder die weitere Verarbeitung des Produkts haben (Beispiele: IP-Schutzart zum Schutz gegen Fremdkörper (z. B. Staub) und Wasser, Belastbarkeit (mechanisch/elektrisch), Materialeigenschaften (z. B. Isolierwiderstand, Qualität).

	Serien-Container
	Alle gemäß Stückliste zu liefernden TuLCont SanMat, außer dem Mustercontainer. 

	Mustercontainer
	Erster, zeitlich vor den Serien-Containern herzustellender TuLCont SanMat.
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	Abkürzung
	Bedeutung

	AAnP
	Ausstattungsanweisung Produkt

	ABC
	atomar, biologisch, chemisch

	AD
	Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter (in: AD-2000-Regelwerk)

	AdA
	Ausbilder / Ausbildung der Ausbilder

	AECTP
	Allied Environmental Conditions and Test Publication

	Afo
	Anforderung

	AG
	Auftraggeberin bzw. Auftraggeber

	AGW
	Arbeitsplatzgrenzwerte

	AIT
	Automatisierte Identifizierungstechnik

	AN
	Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer [nur in Listen]

	AR
	Allgemeine Regelung

	ASD
	

	ASR
	technischen Regeln für Arbeitsstätten (auch „Arbeitsstättenregelung“)

	AT
	Austauschteil

	AUE
	Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Ergonomie

	AVV
	Abfallverzeichnis-Verordnung

	BAAINBw
	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr

	BasVersPkt SanMat
	Basisversorgungspunkt Sanitätsmaterial

	BattG
	Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren („Batteriegesetz“)

	BAuA
	Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

	BetrSichV
	Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln („Betriebssicherheitsverordnung“)

	BIC
	Bureau of International Containers 

	BImSchV
	(Sechsundzwanzigste) Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

	BMVg
	Bundesministerium der Verteidigung

	BSI
	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

	BstfLBw
	Betriebsstoffliste Bundeswehr

	Bw
	Bundeswehr

	CAD
	Computer-Aided Design

	CAS
	Chemical Abstracts Service

	CE
	Europäische Konformität („Conformité Européenne“)

	CEE
	veraltet: Internationale Kommission für Regeln zur Begutachtung elektrotechnischer Erzeugnisse („Commission internationale de réglementation en vue de l'approbation de l'équipement électrique“)
heute: IECEE

	ChemBiozidDV
	Verordnung über die Meldung und die Abgabe von Biozid-Produkten sowie zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 528/2012

	ChemG
	Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen 1

	ChemKlimaschutzV
	Verordnung zum Schutz des Klimas vor Veränderungen durch den Eintrag bestimmter fluorierter Treibhausgase

	ChemOzonSchichtV
	Verordnung über Stoffe, die die Ozonschicht schädigen

	ChemVerbotsV
	Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens und über die Abgabe bestimmter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz

	ChemVOCFarbV
	Chemikalienrechtliche Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) durch Beschränkung des Inverkehrbringens lösemittelhaltiger Farben und Lacke

	CLP
	Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging)

	Cont
	Container

	COTS
	commercial off-the-shelf

	CSC
	Container Safety Convention 

	CTU
	Cargo Transport Unit

	DAkkS
	Deutsche Akkreditierungsstelle

	DAV
	Datenaustauschvereinbarung

	DB
	Datenbank oder Datenbezeichner

	DGUV
	Deutsche gesetzliche Unfallversicherung

	DIN
	Deutsches Institut für Normen

	EG
	Europäische Gemeinschaft

	ElektroG
	Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

	ElektroStoffV
	Verordnung zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 1 , 2

	EMF
	Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder

	EN
	Europäische Norm

	ErgbnVmk
	Ergebnisvermerk

	ET 
	Ersatzteil

	ETKat
	Ersatzteilkatalog

	ETU
	Ersatzteilurliste

	EUH
	EU-Risikohinweis (EU Hazard Statement)

	EV
	Ergebnisvermerk

	EVGSan
	Einzelverbrauchsgüter Sanitätsmaterial

	EWG
	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

	EWR
	Europäischer Wirtschaftsraum

	GAF T. O.
	German Airforce Technical Orders

	GDP
	Guidelines on Good Distribution Practice of medicinal products for human use 

	GefStoffV
	Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen

	GHz
	Gigahertz

	GTIN
	Global Trade Item Number 

	GWP
	Global Warming potential 

	HdE
	Handbuch der Ergonomie

	HF
	Hochfrequenz

	HHT
	halten, heben, tragen in LMM (Leitmerkmalmethode) HHT

	HSTK
	Herstellerkode

	HVR
	herstellung Versorgungsreife

	i. d. g. F.
	in der geltenden bzw. gültigen Fassung

	IEC
	Internationalen Elektrotechnischen Kommission („International Electrotechnical Commission“)

	IEEE
	Institute of Electrical and Electronics Engineers

	IETD
	Interaktive Elektronische Technische Dokumentation

	IH
	Instandhaltung

	IHS 
	Instandhaltungsstufe 

	IOS
	Inkohärente Optische Strahlung

	ISO
	Internationale Organisation für Normung

	IT
	Informationstechnik

	KMR
	Krebserzeugend, erbgutverändernd, reproduktions-toxisch (kanzerogen, mutagen, reproduktionstoxisch)

	KOS
	Künstliche optische Strahlung

	KrWG
	Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz)

	LAfo
	Leistungsanforderung

	LasthandhabV
	Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der manuellen Handhabung von Lasten bei der Arbeit

	LB
	Leistungsbeschreibung

	LED
	light emitting diode

	LKw
	Lastkraftwagen

	LLG
	Leistungs- und Liefergegenstand

	LMM
	Leitmerkmalmethode 

	mA
	Milliampere

	min
	Minute

	MPDG
	Gesetz zur Durchführung unionsrechtlicher Vorschriften betreffend Medizinprodukte

	MPO 
	Materialplanungsobjekt

	MSE
	Modulare Sanitätseinrichtung

	NATO
	North Atlantic Treaty Organization

	NF
	Niederfrequenz

	NHN
	Normalhöhennull (Meter über Normalhöhennull im DHHN 2016)

	N-ID
	Nachweis-Identifikation

	NVGSan
	Nichtverbrauchsgüter Sanitätsmaterial

	OMP
	Obsoleszenzmanagementplan

	OstrV
	Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung

	PDF
	Portable Document Format

	PID
	Projekt-Identifikationsnummer

	PME
	Planmäßige Materialerhaltung

	POP
	Persistent Organic Pollutants - persistente organische Schadstoffe

	ProdSG
	Produktsicherheitsgesetz

	ProdSV
	Produktsicherheitsverordnung

	QM
	Qualitätsmanagement

	RAL
	Europäisches Farbabstimmungssystem

	REACH-VO 
	Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EU-Chemikalienverordnung)

	Richtl
	Richtlinie

	SASPF
	Standard-Anwendungs-Software-Produkt-Familien

	STANAG 
	Standardization Agreement

	STOT RE
	specific target organ toxicity repeated exposure (Spezifische Zielorgantoxizität bei mehrmaliger Exposition)

	STOT SE
	specific target organ toxicity single exposure (Spezifische Zielorgantoxizität bei einmaliger Exposition)

	StrlSchG
	Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung

	StrlSchV
	Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung

	SVHC-Stoffen 
	besonders besorgniserregende Stoffe (Substances of Very High Concern)

	SVOC
	Semi-Volatile Organic Compounds – schwer flüchtige organische Verbindungen

	TDv
	Technische Dienstvorschrift

	TIR
	Transports Internationaux Routiers (International Road Transport)

	TKz
	Teilekennzeichen

	TL
	Technische Lieferbedingungen

	TR
	Technische Regelung

	TRBS
	Technische Regeln für Betriebssicherheit

	TRGS
	Technische Regeln für Gefahrstoffe

	TROS
	Technische Regel zur Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung

	TuLCont SanMat
	Transport- und Lagerungscontainer SanMat

	UN
	United Nations – Vereinte Nationen

	ÜAnlG
	Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen

	V
	Volt

	V
	Verordnung [nur in Zusammensetzungen]

	VDE
	Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik

	VerpStf
	Verpackungsstufe

	VersNr
	Versorgungsnummer

	VG
	Verteidigungsgerät [nur in Zusammensatzungen]

	VOC
	Volatile Organic Compounds – flüchtige organische Verbindungen

	VVOC
	Very Volatile Organic Compounds – sehr flüchtige organische Verbindungen

	W
	Watt

	WLS
	Wechselladesystem

	WTD
	Wehrtechnische Dienststelle

	Zk
	Zuschlagskriterium

	ZLK
	Zuladungsklasse
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Beispiel-Gefahrstoffliste für Stoffe in Erzeugnissen.xlsx
GeStoffL Erzeugnisse 29.08.2022

		Beispiel "Gefahrstoffliste für Stoffe in Erzeugnissen"  Stand: 29.08.2022

		CAS Nr.		Index-Nr.		EG-Nr.		Stoffname		CAS Name		Gehalt/Verwendung		Kriterium gesetzliche Einstufung		Stoff nach EU / DEU Bestimmungen für vorliegende Verwendung für industrielle/gewerbliche Verwender verboten oder zulassungspfichtig?		ChemVerbots-VO NICHT eingehalten		GefStoffV, Anhang I I NICHT eingehalten		REACH XVII
NICHT eingehalten		Stoff in REACH Anhang XIV gelistet
		REACH Kandidatenliste Informationspflichtig gemäß Art. 33 
		POP-VO nicht eingehalten
		Biozid-VO 
Zulassungspflicht betroffen und eingehalten?		Biozid-VO 
Zulassung NICHT eingehalten		Antrag auf  Zulassung  einer Ausnahme gestellt/ bewilligt		Freisetzung		Anmerkungen zu Verboten/Zulassungen (z.B. Ablauffristen)/ 
Begründung der Verwendung u.fehlende Ersatzstoffe/ 
Informationen für den sicheren Umgang/ Unterlagen und Daten für Ausnahmeanträge aus Gründen der Landesverteidigung 		Dokumente/Nachweise/Unterlagen/Zulassungen		Hersteller des Bauteil/Erzeugnis		System		Baugruppe		Bauteil/Erzeugnis		Bauteile-/Erzeugnis-Nr		Gewichtsanteil im Erzeugnis (% MA)		Anwendung		Versorgungsnummer Bauteil/ Erzeugnis		Versorgungsartikelname Baugruppe/Bauteil/Erzeugnis

		84-74-2		 607-318-00-4 		 201-557-4 		DIBUTYL PHTHALAT		BUTYL PHTHALATE		Weichmacher in Isolierlack,Condensatoren; Im Endprodukt unverändert enthalten		ReproduktionsToxizität, Kategorie 1B; H360Df		Y		_		_		_		Y		Y		_		_		_		_		Betrieb: geringe Ausdünstungen möglich Wartung: geringe Ausdünstungen möglich
Instandsetzung: Staubförmige Partikel 		Gemäß Anhang XVII REACH Eintrag 51, Nr. 4b  für vorliegende Verwendung nicht verboten		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		NARROW BAND ASSEMBLY		Insulating Varnish, Capacitors		60075025-002		N/A		Weichmacher, Kunststoff

		84-74-2		 607-318-00-4 		 201-557-4 		DIBUTYL PHTHALAT		BUTYL PHTHALATE		Weichmacher in Kunstoffbeschichtung; Im Endprodukt unverändert enthalten		ReproduktionsToxizität, Kategorie 1B; H360Df		Y		_		_		_		Y		Y		_		_		_		_		Betrieb: geringe Ausdünstungen möglich Wartung: geringe Ausdünstungen möglich
Instandsetzung: Staubförmige Partikel 		Gemäß Anhang XVII REACH Eintrag 51, Nr. 4b  für vorliegende Verwendung nicht verboten		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		ASSEMBLY, NBA,GROUND		Cable Insulation		60075234-001		N/A		Weichmacher, Kunststoff

		25973-55-1				247-384-8		2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-
tert-pentylphenol (UV-328)		UV-328		Im Endprodukt unverändert enthalten		PBT, vPvB		N		_		_		_		Y		Y		_		_		_		_		Betrieb: geringe Ausdünstungen möglich Wartung: geringe Ausdünstungen möglich
Instandsetzung: Staubförmige Partikel 		Ablauftermin gemäß Anhang XIV am 27.November 2023 ist noch nicht erreicht. Antragsschluß gemäß Anhang XIV: 27. Mai 2022;

Antrag auf Zulassung wurde bei der EU-Kommission/EChA eingreicht am 11. Dezember 2021. 
Antrag ist als Hyperlink  beigefügt.

Hinweis POP-VO: Am 30-Sep-2022 wurde von der POPRC entschieden den Stoff zur Aufnahme in die POP-Vo  zu empfehlen		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		RFE ASSY, DUAL BAND QUAL CHANGES		Insulating Varnish, Capacitors		UI5456643HZ-009		N/A		Dichtmittel

		50-00-0		605-001-00-5		 200-001-8 		FORMALDEHYD		METHANAL		Im Erzeugnis als Biozid (Teppichbelag Arbeitscontainer) enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 3, Verschlucken; H301
Akute Toxizität, Kategorie 3, Einatmen; H331
Akute Toxizität, Kategorie 3, Hautkontakt; H311
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317
Karzinogenität, Kategorie 1B; H350		Y		_		_		_		N		_		_		Y; 
Biozidzulassung: N-67573 (gültig bis 01.01.2024)		_		_		Betrieb: Hautreaktionen bei längerem kontakt möglich ;
Wartung: Hautreaktionen bei längerem kontakt möglich  
Instandsetzung: Staubförmige Partikel-> Atemwegsreaktionen 		Formaldehyd ist gemäß Chemikalienverbotsverordnung nicht für die vorliegende Verwendung verboten		HyperLink/Dokument		Fa. HeDev				OFFICE CONTAINER COMPARTMENT,CARPETING		CARPETING, FLOOR		21212121212		0.90%		Im Erzeugnis als Biozid enthalten und für vorliegende Verwendung n. §58 Biozid-VO (Produktart JY) zugelassen (verwendetes Biozid-Produkt :36 Plus Arterial; N-67573; Verkehrsfähig bis 31.12.2024)

		50-00-0		605-001-00-5		 200-001-8 		FORMALDEHYD		METHANAL		Im Erzeugnis als Bestandeil des Holzfaserbindemittels enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 3, Verschlucken; H301
Akute Toxizität, Kategorie 3, Einatmen; H331
Akute Toxizität, Kategorie 3, Hautkontakt; H311
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317
Karzinogenität, Kategorie 1B; H350		Y		Y		_		_		N		_		_		_		_		gestellt am TT:MM.JJJ		Betrieb,Wartung, Instandsetzung, 		Formaldehyd ist gemäß Chemikalienverbotsverordnung für die vorliegende Verwendung verboten.
Antrag auf Zulassung einer Abweichung nach ChemG §24 (2) mit Begründung ist beigefügt		HyperLink/Dokument		Fa. SupeJ				OFFICE CONTAINER COMPARTMENT, PLYWOOD PARTITION 		PLYWOOD WALL		91191919191		0.90%		Im Erzeugnis als Bestandeil des Holzfaserbindemittels (Melamin-Formaldehyd-Harz )enthalten

		7440-43-9		048-002-00-0		231-152-8		CADMIUM		Cadmium		Im Endprodukt unverändert enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Karzinogenität, Kategorie 1B; H350
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		N		_		_		_		N		Y		_		_		_		_				Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 23, Spalte 2)  für vorliegende Verwendung nicht verboten,		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		Dual-Link Airborne Modem Assy Dual-Band, Bams Cdl Ama -- Power Hold		Support, Cross-Member, Wire		60039194-005		>0,1		Corrosion Preventive, Electromagnetic shielding, Cadmium Plating

		7440-43-9		048-002-00-0		231-152-8		CADMIUM		Cadmium		Im Endprodukt unverändert enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Karzinogenität, Kategorie 1B; H350
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		N		_		_		_		N		Y		_		_		_		_				Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 23, Spalte 2)  für vorliegende Verwendung nicht verboten		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		RFE ASSY, DUAL BAND QUAL CHANGES		Support, Cross-Member, Wire		60039189-002		0,1 - 1,0		Surface Treatment, Cadmium Plating

		7440-43-9		048-002-00-0		231-152-8		CADMIUM		Cadmium		Im Endprodukt unverändert enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Karzinogenität, Kategorie 1B; H350
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		N		_		_		_		N		Y		_		_		_		_				Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 23, Spalte 2)  für vorliegende Verwendung nicht verboten		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		NARROW BAND ASSEMBLY		Support, Cross-Member, Wire		60075025-002		0,1 - 1,0		Surface Treatment, Cadmium Plating

		7440-43-9		048-002-00-0		231-152-8		CADMIUM		Cadmium		Im Endprodukt unverändert enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Karzinogenität, Kategorie 1B; H350
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		Y						Y		N		Y								bewilligt;
Datum: TT;MM;JJJJ
 BMVg IUD Aktenzeichen ;		Wartung, Instandsetzung, 		Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 23, Spalte 2, Nr.2) für vorliegende Verwendung verboten, 
{Weitere Antragsbegründende Daten für Antrag auf Gewährung einer auf Ausnahme von der ChemVerbotsV gemäß §24 ChemG  durch BMVg in beigefügten Unterlagen(Hyperlink)}		HyperLink/Dokument		Fa. SupeJ		Global 7000 Lfz		RACK, MODIFIED, RACK 2-3		Surface painting		SUA3000RMJL3U		0.50%		Surface Treatment  of Aluminium

		7440-43-9		048-002-00-0		231-152-8		CADMIUM		Cadmium		Im Endprodukt unverändert enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Karzinogenität, Kategorie 1B; H350
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		Y		_		_		Y		N		Y		_		_		_		bewilligt;
Datum: TT;MM;JJJJ
 BMVg IUD Aktenzeichen ;		Wartung, Instandsetzung, 		Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 23,  Spalte 2,  Nr.2) für vorliegende Verwendung verboten, 
{Weitere Antragsbegründende Daten für Antrag auf Gewährung einer auf Ausnahme von der ChemVerbotsV gemäß §24 ChemG  durch BMVg in beigefügten Unterlagen(Hyperlink)}		HyperLink/Dokument		Fa. SupeJ		Global 7000 Lfz		RACK, MODIFIED, RACK 2-3		Nut, Aluminium		SMJ3000RMLV2U		0.50%		Surface Treatment  of Aluminium		3135-00-121-9826		Schraube-,Mutter-,Aluminium

		 7789-06-2 		 024-009-00-4 		232-142-6		STRONTIUM DICHROMAT		STRONTIUM DICHROMATE		Grundierung auf Metalloberflächen; Im Endprodukt unverändert enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317
Keimzellmutagenität, Kategorie 1B; H340
Karzinogenität, Kategorie 1A; H350
		Y		_		_		_		Y		Y		_		_		_		_		Instandsetzung, 		REACH-Zulassungsdaten (Gutachten und zulassungsdokument der ECHa und EU-Kommission im Hyperlink 
		HyperLink/Dokument		Fa. HeDev		Global 7000 Lfz		Main Landing Gear Assembly, 		Shock Strut		200-5350-001		0.25%		Primer;Surface Treatment  of Aluminium 

		 7789-06-2 		 024-009-00-4 		232-142-6		STRONTIUM DICHROMAT		STRONTIUM DICHROMATE		Grundierung auf Metalloberflächen; Im Endprodukt unverändert enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317
Keimzellmutagenität, Kategorie 1B; H340
Karzinogenität, Kategorie 1A; H350
		Y		_		_		_		Y		Y		_		_		_		_		Instandsetzung, 		REACH-Zulassungsdaten (Gutachten und zulassungsdokument der ECHa und EU-Kommission im Hyperlink 
		HyperLink/Dokument		Fa. HeDev		Global 7000 Lfz		Main Landing Gear Assembly, 		Side Brace Actuator		200-5320-001		0.25%		Primer;Surface Treatment  of Aluminium 

		1333-82-0		024-001-00-0		215-607-8		CHROMTRIOXIDE (CHROM (VI) OXID)		Chromium (Vi) OXide		Im Endprodukt verändert als Chrom(VI) Konversionsschicht enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 3, Verschlucken; H301
Akute Toxizität, Kategorie 3, Hautkontakt; H311
Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317
Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1; H334
Keimzellmutagenität, Kategorie 1B; H340
Karzinogenität, Kategorie 1A; H350
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		Y		_		_		_		Y		N		_		_		_		_		Instandsetzung		
Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 47 und 72 nicht für vorliegende Verwendung verboten, 
		HyperLink/Dokument		Fa. HeDev		Global 7000 Lfz		Main Landing Gear Assembly, 		Shock Strut		200-5350-001		< 0,1		Surface passivation

		7439-92-1				231-100-4		Blei		Lead		Im Endprodukt unverändert enthalten		Repr.Cat. 1A, Acute ToX. 2		N		_		_		_		N		Y		_		_		_		_		Insttandsetzung, Entsorgung		Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 63, Spalte 2)  für vorliegende Verwendung nicht verboten		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		ASSEMBLY, MOB RACK 1,  - RB SIL		Support, Cross-Member, Wire		60075231-001		>0,5-0,8		N/A

		7439-92-1				231-100-4		Blei		Lead		Im Endprodukt unverändert enthalten		Repr.Cat. 1A, Acute ToX. 2		N		_		_		_		N		Y		_		_		_		_		Insttandsetzung, Entsorgung		Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 63, Spalte 2)  für vorliegende Verwendung nicht verboten		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		Dual-Link Airborne Modem Assy Dual-Band, Bams Cdl Ama -- Power Hold		Fr-4		60039194-005		>0,9 -1,5 		N/A

		7440-02-0		028-002-00-7		231-111-4		NICKEL		Nickel		Im Endprodukt unverändert enthalten		Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		N		_		_		_		N		_		_		_		_		_		Instandsetzung, 		Gemäß REACH Anhang XVII,  Eintrag Nr. 27 (Verbot nur für  Erzeugnisse mit längerem Hautkontak) und Nr.40 REACH, Anhang JVII (Verbot nur für Schmuckwaren , breite Öffentlichkeit) 		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		ISOLATION TRAY ASSEMBLY		Support, Cross-Member, Wire		60075079-000		>0,5 - 0,9		N/A

		7440-02-0		028-002-00-7		231-111-4		NICKEL		Nickel		Im Endprodukt unverändert enthalten		Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		N		_		_		_		N		_		_		_		_		_		 Instandsetzung, 		Gemäß REACH Anhang XVII, Eintrag Nr. 27 (Verbot nur für  Erzeugnisse mit längerem Hautkontak) und Nr.40 REACH, Anhang VII (Verbot nur für Schmuckwaren , breite Öffentlichkeit) 		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		WAVEGUIDE ASSEMBLY -- WR 112 FLEJ AND RIGID, BULKHEAD TO ANTENNA		Support, Cross-Member, Wire		40012349-000		>1,0 - 2,1		N/A

		106-94-5						N-PROPYL BROMID				Im Endprodukt unverändert enthalten		ReproduktionsToxizität, Kategorie 1B; H360FD		N		_		_		_		N		Y		_		_		_		_		Instandsetzung /Wartung		_		HyperLink/Dokument		Fa. HeDev		Global 7000 Lfz		Nose Landing Gear Assembly, 		Steering		200-0476-003		0,1 - 1,0		Degreaser






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Beispiel-Gefahrstoffliste für Stoffe in Erzeugnissen.xlsx
GeStoffL Erzeugnisse 29.08.2022

		Beispiel "Gefahrstoffliste für Stoffe in Erzeugnissen"  Stand: 29.08.2022

		CAS Nr.		Index-Nr.		EG-Nr.		Stoffname		CAS Name		Gehalt/Verwendung		Kriterium gesetzliche Einstufung		Stoff nach EU / DEU Bestimmungen für vorliegende Verwendung für industrielle/gewerbliche Verwender verboten oder zulassungspfichtig?		ChemVerbots-VO NICHT eingehalten		GefStoffV, Anhang I I NICHT eingehalten		REACH Anhang XVII
NICHT eingehalten		Stoff in REACH Anhang XIV gelistet
		REACH Kandidatenliste Informationspflichtig gemäß Art. 33 
		POP-VO nicht eingehalten
		Biozid-VO 
Zulassungspflicht betroffen und eingehalten?		Biozid-VO 
Zulassung NICHT eingehalten		Antrag auf  Zulassung  einer Ausnahme gestellt/ bewilligt		Freisetzung		Anmerkungen zu Verboten/Zulassungen (z.B. Ablauffristen)/ 
Begründung der Verwendung u.fehlende Ersatzstoffe/ 
Informationen für den sicheren Umgang/ Unterlagen und Daten für Ausnahmeanträge aus Gründen der Landesverteidigung 		Dokumente/Nachweise/Unterlagen/Zulassungen		Hersteller des Bauteil/Erzeugnis		System		Baugruppe		Bauteil/Erzeugnis		Bauteile-/Erzeugnis-Nr		Gewichtsanteil im Erzeugnis (% MA)		Anwendung		Versorgungsnummer Bauteil/ Erzeugnis		Versorgungsartikelname Baugruppe/Bauteil/Erzeugnis

		84-74-2		 607-318-00-4 		 201-557-4 		DIBUTYL PHTHALAT		BUTYL PHTHALATE		Weichmacher in Isolierlack,Condensatoren; Im Endprodukt unverändert enthalten		ReproduktionsToxizität, Kategorie 1B; H360Df		Y		_		_		N		Y		Y		_		_		_		N-nicht erforderlich		Betrieb: geringe Ausdünstungen möglich Wartung: geringe Ausdünstungen möglich
Instandsetzung: Staubförmige Partikel 		Zulassung n. Anhang XIV REACH (Ablaufdatum:  21.Februar 2015) nicht erforderlich, da Erzeugnis (Kondensator) importiert und Stoff bereits enthalten.
Gemäß Anhang XVII REACH Eintrag 51, Nr. 4b  für vorliegende Verwendung(Sicherheitsrelevantes Ersatzteil im Luftfahrzeug) nicht verboten		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		NARROW BAND ASSEMBLY		Insulating Varnish, Capacitors		60075025-002		N/A		Weichmacher, Kunststoff

		84-74-2		 607-318-00-4 		 201-557-4 		DIBUTYL PHTHALAT		BUTYL PHTHALATE		Weichmacher in Kunstoffbeschichtung; Im Endprodukt unverändert enthalten		ReproduktionsToxizität, Kategorie 1B; H360Df		Y		_		_		Y		Y		Y		_		_		_		gestellt am TT:MM.JJJ		Betrieb: Aufnahme per Hautkontakt möglich ;geringe Ausdünstungen möglich Wartung: geringe Ausdünstungen möglich
Instandsetzung: Staubförmige Partikel 		Zulassung n. Anhang XIV REACH (Ablaufdatum:  21.Februar 2015) nicht möglich, da der Stoff 
gemäß Anhang XVII REACH Eintrag 51, Nr. 4b  für vorliegende Verwendung verboten/beschränkt ist		HyperLink/Dokument, Zulsassung einer Ausnahme		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		Sonderwerkzeug		Drehmomentschlüssel, Griffschale 		601AFGDER0025		30%		Weichmacher, Kunststoff

		25973-55-1				247-384-8		2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-
tert-pentylphenol (UV-328)		UV-328		Im Endprodukt unverändert enthalten		PBT, vPvB		N		_		_		_		Y		Y		_		_		_		_		Betrieb: geringe Ausdünstungen möglich Wartung: geringe Ausdünstungen möglich
Instandsetzung: Staubförmige Partikel 		Ablauftermin gemäß Anhang XIV am 27.November 2023 ist noch nicht erreicht. Antragsschluß gemäß Anhang XIV: 27. Mai 2022;

Antrag auf Zulassung wurde bei der EU-Kommission/EChA eingreicht am 11. Dezember 2021. 
Antrag ist als Hyperlink  beigefügt.

Hinweis POP-VO: Am 30-Sep-2022 wurde von der POPRC entschieden den Stoff zur Aufnahme in die POP-Vo  zu empfehlen		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		RFE ASSY, DUAL BAND QUAL CHANGES		Insulating Varnish, Capacitors		UI5456643HZ-009		N/A		Dichtmittel

		50-00-0		605-001-00-5		 200-001-8 		FORMALDEHYD		METHANAL		Im Erzeugnis als Biozid (Teppichbelag Arbeitscontainer) enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 3, Verschlucken; H301
Akute Toxizität, Kategorie 3, Einatmen; H331
Akute Toxizität, Kategorie 3, Hautkontakt; H311
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317
Karzinogenität, Kategorie 1B; H350		Y		_		_		_		N		_		_		Y; 
Biozidzulassung: N-67573 (gültig bis 01.01.2024)		_		_		Betrieb: Hautreaktionen bei längerem kontakt möglich ;
Wartung: Hautreaktionen bei längerem kontakt möglich  
Instandsetzung: Staubförmige Partikel-> Atemwegsreaktionen 		Formaldehyd ist gemäß Chemikalienverbotsverordnung nicht für die vorliegende Verwendung verboten		HyperLink/Dokument		Fa. HeDev				OFFICE CONTAINER COMPARTMENT,CARPETING		CARPETING, FLOOR		21212121212		0.90%		Im Erzeugnis als Biozid enthalten und für vorliegende Verwendung n. §58 Biozid-VO (Produktart JY) zugelassen (verwendetes Biozid-Produkt :36 Plus Arterial; N-67573; Verkehrsfähig bis 31.12.2024)

		50-00-0		605-001-00-5		 200-001-8 		FORMALDEHYD		METHANAL		Im Erzeugnis als Bestandeil des Holzfaserbindemittels enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 3, Verschlucken; H301
Akute Toxizität, Kategorie 3, Einatmen; H331
Akute Toxizität, Kategorie 3, Hautkontakt; H311
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317
Karzinogenität, Kategorie 1B; H350		Y		Y		_		_		N		_		_		_		_		gestellt am TT:MM.JJJ		Betrieb,Wartung, Instandsetzung, 		Formaldehyd ist gemäß Chemikalienverbotsverordnung für die vorliegende Verwendung verboten.
Antrag auf Zulassung einer Abweichung nach ChemG §24 (2) mit Begründung ist beigefügt		HyperLink/Dokument		Fa. SupeJ				OFFICE CONTAINER COMPARTMENT, PLYWOOD PARTITION 		PLYWOOD WALL		91191919191		0.90%		Im Erzeugnis als Bestandeil des Holzfaserbindemittels (Melamin-Formaldehyd-Harz )enthalten

		7440-43-9		048-002-00-0		231-152-8		CADMIUM		Cadmium		Im Endprodukt unverändert enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Karzinogenität, Kategorie 1B; H350
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		N		_		_		N		N		Y		_		_		_		_				Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 23, Spalte 2)  für vorliegende Verwendung nicht verboten,		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		Dual-Link Airborne Modem Assy Dual-Band, Bams Cdl Ama -- Power Hold		Support, Cross-Member, Wire		60039194-005		>0,1		Corrosion Preventive, Electromagnetic shielding, Cadmium Plating

		7440-43-9		048-002-00-0		231-152-8		CADMIUM		Cadmium		Im Endprodukt unverändert enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Karzinogenität, Kategorie 1B; H350
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		N		_		_		N		N		Y		_		_		_		_				Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 23, Spalte 2)  für vorliegende Verwendung nicht verboten		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		RFE ASSY, DUAL BAND QUAL CHANGES		Support, Cross-Member, Wire		60039189-002		0,1 - 1,0		Surface Treatment, Cadmium Plating

		7440-43-9		048-002-00-0		231-152-8		CADMIUM		Cadmium		Im Endprodukt unverändert enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Karzinogenität, Kategorie 1B; H350
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		N		_		_		N		N		Y		_		_		_		_				Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 23, Spalte 2)  für vorliegende Verwendung nicht verboten		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		NARROW BAND ASSEMBLY		Support, Cross-Member, Wire		60075025-002		0,1 - 1,0		Surface Treatment, Cadmium Plating

		7440-43-9		048-002-00-0		231-152-8		CADMIUM		Cadmium		Im Endprodukt unverändert enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Karzinogenität, Kategorie 1B; H350
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		Y						Y		N		Y								bewilligt;
Datum: TT;MM;JJJJ
 BMVg IUD Aktenzeichen ;		Wartung, Instandsetzung, 		Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 23, Spalte 2, Nr.2) für vorliegende Verwendung verboten, 
{Weitere Antragsbegründende Daten für Antrag auf Gewährung einer auf Ausnahme von der ChemVerbotsV gemäß §24 ChemG  durch BMVg in beigefügten Unterlagen(Hyperlink)}		HyperLink/Dokument		Fa. SupeJ		Global 7000 Lfz		RACK, MODIFIED, RACK 2-3		Surface painting		SUA3000RMJL3U		0.50%		Surface Treatment  of Aluminium

		7440-43-9		048-002-00-0		231-152-8		CADMIUM		Cadmium		Im Endprodukt unverändert enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Karzinogenität, Kategorie 1B; H350
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		Y		_		_		Y		N		Y		_		_		_		bewilligt;
Datum: TT;MM;JJJJ
 BMVg IUD Aktenzeichen ;		Wartung, Instandsetzung, 		Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 23,  Spalte 2,  Nr.2) für vorliegende Verwendung verboten, 
{Weitere Antragsbegründende Daten für Antrag auf Gewährung einer auf Ausnahme von der ChemVerbotsV gemäß §24 ChemG  durch BMVg in beigefügten Unterlagen(Hyperlink)}		HyperLink/Dokument		Fa. SupeJ		Global 7000 Lfz		RACK, MODIFIED, RACK 2-3		Nut, Aluminium		SMJ3000RMLV2U		0.50%		Surface Treatment  of Aluminium		3135-00-121-9826		Schraube-,Mutter-,Aluminium

		 7789-06-2 		 024-009-00-4 		232-142-6		STRONTIUM DICHROMAT		STRONTIUM DICHROMATE		Grundierung auf Metalloberflächen; Im Endprodukt unverändert enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317
Keimzellmutagenität, Kategorie 1B; H340
Karzinogenität, Kategorie 1A; H350
		Y		_		_		_		Y		Y		_		_		_		_		Instandsetzung, 		REACH-Zulassungsdaten (Gutachten und zulassungsdokument der ECHa und EU-Kommission im Hyperlink 
		HyperLink/Dokument		Fa. HeDev		Global 7000 Lfz		Main Landing Gear Assembly, 		Shock Strut		200-5350-001		0.25%		Primer;Surface Treatment  of Aluminium 

		 7789-06-2 		 024-009-00-4 		232-142-6		STRONTIUM DICHROMAT		STRONTIUM DICHROMATE		Grundierung auf Metalloberflächen; Im Endprodukt unverändert enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317
Keimzellmutagenität, Kategorie 1B; H340
Karzinogenität, Kategorie 1A; H350
		Y		_		_		_		Y		Y		_		_		_		_		Instandsetzung, 		REACH-Zulassungsdaten (Gutachten und zulassungsdokument der ECHa und EU-Kommission im Hyperlink 
		HyperLink/Dokument		Fa. HeDev		Global 7000 Lfz		Main Landing Gear Assembly, 		Side Brace Actuator		200-5320-001		0.25%		Primer;Surface Treatment  of Aluminium 

		1333-82-0		024-001-00-0		215-607-8		CHROMTRIOXIDE (CHROM (VI) OXID)		Chromium (Vi) OXide		Im Endprodukt verändert als Chrom(VI) Konversionsschicht enthalten		Akute Toxizität, Kategorie 3, Verschlucken; H301
Akute Toxizität, Kategorie 3, Hautkontakt; H311
Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317
Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1; H334
Keimzellmutagenität, Kategorie 1B; H340
Karzinogenität, Kategorie 1A; H350
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		Y		_		_		_		Y		N		_		_		_		_		Instandsetzung		
Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 47 und 72 nicht für vorliegende Verwendung verboten, 
		HyperLink/Dokument		Fa. HeDev		Global 7000 Lfz		Main Landing Gear Assembly, 		Shock Strut		200-5350-001		< 0,1		Surface passivation

		7439-92-1				231-100-4		Blei		Lead		Im Endprodukt unverändert enthalten		Repr.Cat. 1A, Acute ToX. 2		N		_		_		_		N		Y		_		_		_		_		Insttandsetzung, Entsorgung		Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 63, Spalte 2)  für vorliegende Verwendung nicht verboten		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		ASSEMBLY, MOB RACK 1,  - RB SIL		Support, Cross-Member, Wire		60075231-001		>0,5-0,8		N/A

		7439-92-1				231-100-4		Blei		Lead		Im Endprodukt unverändert enthalten		Repr.Cat. 1A, Acute ToX. 2		N		_		_		_		N		Y		_		_		_		_		Insttandsetzung, Entsorgung		Gemäß  Anhang XVII REACH, Eintrag 63, Spalte 2)  für vorliegende Verwendung nicht verboten		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		Dual-Link Airborne Modem Assy Dual-Band, Bams Cdl Ama -- Power Hold		Fr-4		60039194-005		>0,9 -1,5 		N/A

		7440-02-0		028-002-00-7		231-111-4		NICKEL		Nickel		Im Endprodukt unverändert enthalten		Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		N		_		_		_		N		_		_		_		_		_		Instandsetzung, 		Gemäß REACH Anhang XVII,  Eintrag Nr. 27 (Verbot nur für  Erzeugnisse mit längerem Hautkontak) und Nr.40 REACH, Anhang JVII (Verbot nur für Schmuckwaren , breite Öffentlichkeit) 		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		ISOLATION TRAY ASSEMBLY		Support, Cross-Member, Wire		60075079-000		>0,5 - 0,9		N/A

		7440-02-0		028-002-00-7		231-111-4		NICKEL		Nickel		Im Endprodukt unverändert enthalten		Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte EXposition), Kategorie 1; H372		N		_		_		_		N		_		_		_		_		_		 Instandsetzung, 		Gemäß REACH Anhang XVII, Eintrag Nr. 27 (Verbot nur für  Erzeugnisse mit längerem Hautkontak) und Nr.40 REACH, Anhang VII (Verbot nur für Schmuckwaren , breite Öffentlichkeit) 		HyperLink/Dokument		Fa. NOJ		Global 7000 Lfz		WAVEGUIDE ASSEMBLY -- WR 112 FLEJ AND RIGID, BULKHEAD TO ANTENNA		Support, Cross-Member, Wire		40012349-000		>1,0 - 2,1		N/A

		106-94-5						N-PROPYL BROMID				Im Endprodukt unverändert enthalten		ReproduktionsToxizität, Kategorie 1B; H360FD		N		_		_		_		N		Y		_		_		_		_		Instandsetzung /Wartung		_		HyperLink/Dokument		Fa. HeDev		Global 7000 Lfz		Nose Landing Gear Assembly, 		Steering		200-0476-003		0,1 - 1,0		Degreaser






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































